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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Der Nationalrat befasste sich mit einer 2005 eingereichten parlamentarischen Initiative
Studer (evp, AG), welche die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit auf
Bundesebene verlangt. Gegen den Widerstand einer primär aus SVP-Abgeordneten
gebildeten Minderheit empfahl die Kommission für Rechtsfragen (RK-N), dem Vorstoss
Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit war freilich nicht uneingeschränkt für die
Einführung einer allgemeinen Überprüfung von Bundesgesetzen auf ihre Vereinbarkeit
mit Verfassungsbestimmungen. Diese parlamentarische Initiative würde aber
Gelegenheit bieten, die Wünschbarkeit der Einführung eines Verfassungsgerichtes und
allfällige dabei entstehende Probleme im Detail abzuklären. Gemäss
Kommissionssprecher Fluri (fdp, SO) habe zum Beispiel die Vereinheitlichung der
kantonalen Prozessordnungen einen Rechtsabbau zur Folge gehabt. Diese wurden
bisher von den Kantonen beschlossen und konnten vom Bundesgericht auf ihre
Grundrechtskonformität überprüft werden. Heute sind sie als eidgenössische Erlasse
von dieser Kontrolle befreit. Die Mehrheit des Plenums liess sich von den Argumenten
der Rechtskommission überzeugen und gab der Initiative mit 80 zu 67 Stimmen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.04.2009
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats reichte 2009 eine parlamentarische
Initiative ein, die eine bessere und schnellere Information des Parlaments bei
Notverordnungen verlangt. So soll die Geltungsdauer für dringliche Verordnungen zur
Wahrung der Landesinteressen im Ausland befristet werden. Für Verfügungen zur
Wahrung der Interessen der Schweiz sowie zur Wahrung der inneren und äusseren
Sicherheit müsste das zuständige parlamentarische Organ konsultiert und informiert
werden. Dringliche Finanzbeschlüsse würden die Zustimmung der Finanzdelegation
bedingen und bei Bedarf in einer ausserordentlichen Session verhandelt werden
können. Die SPK reagierte mit diesem Vorstoss auf den Bericht der
Geschäftsprüfungskommission zum Fall Tinner sowie auf die Swissair- und die UBS-
Krisen. In allen drei Fällen wurde der Bundesrat kritisiert, das Parlament umgangen zu
haben. In der Beratung schloss sich der Nationalrat einem Minderheitsantrag Fluri (fdp,
SO) an, der zusätzlich vorsieht, dass Notverordnungen zur Wahrung der inneren und
äusseren Sicherheit nur in Kraft bleiben, wenn der Bundesrat dem Parlament innert
sechs Monaten einen Gesetzesentwurf unterbreitet oder eine Parlamentsverordnung
gefasst wird. Die Kommissionsmehrheit hatte lediglich einen Gesetzesentwurf
vorgesehen und der Bundesrat hatte eine Frist von einem Jahr für einen
Gesetzesentwurf beantragt. Der Ständerat folgte zuerst dem Antrag des Bundesrats,
schwenkte aber im zweiten Durchgang auf die Linie des Nationalrats ein. Differenzen
zwischen den Räten gab es zudem in Bezug auf die Konsultationspflicht. Der Nationalrat
forderte, dass der Bundesrat spätestens 48 Stunden vor dem Erlass notrechtlicher
Verfügungen das zuständige parlamentarische Organ zu konsultieren hätte. Der
Ständerat begnügte sich mit der vom Bundesrat präferierten Informationspflicht
spätestens 24 Stunden nach dem Beschluss. Der Nationalrat schloss sich in der zweiten
Beratung dem Ständerat an. Nicht umstritten war die Forderung, dringliche Ausgaben
der Zustimmung der Finanzdelegation zu unterstellen. Beschlossen wurde zudem, dass
ein Viertel der Mitglieder eines Rats innerhalb einer Woche - statt wie vom Bundesrat
vorgesehen von fünf Wochen - eine ausserordentliche Session zu dringlichen
Ausgabebeschlüssen über CHF 500 Mio. beantragen kann. Keine Chance hatte ein
Antrag einer links-grünen Minderheit im Nationalrat, solche Beschlüsse immer von der
Zustimmung der Bundesversammlung abhängig zu machen. In der Schlussabstimmung
wurde das Gesetz schliesslich von beiden Kammern einstimmig bzw. mit einer
Gegenstimme angenommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN
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Organisation der Bundesrechtspflege

Sind Richterinnen und Richter unabhängig und unparteiisch, wenn sie einer Partei
angehören und dieser Rückerstattungen in die Parteikasse leisten müssen? Diese Frage
wurde von der Greco, der Staatengruppe gegen Korruption, hinsichtlich eines 2017
veröffentlichten kritischen Berichts zur Schweiz verneint. In der Tat gilt in der Schweiz
für die eidgenössischen Gerichte ein Parteienproporz. Wer also Bundesrichterin oder
Bundesrichter werden möchte, sollte wenn möglich jener Partei angehören, die am
entsprechenden Gericht gerade untervertreten ist. Freilich stehe die Kompetenz bei
der Wahl einer Richterin oder eines Richters an vorderster Stelle, aber keiner Partei
anzugehören, sei ein Handicap, gab der amtierende Präsident der GK, Jean-Paul
Gschwind (cvp, JU), zu Protokoll. Kritisiert wurde aber von der Greco vor allem auch,
dass die nationalen Gerichtsmitglieder den Parteien eine sogenannte Mandatssteuer
entrichten müssen, deren Höhe je nach Partei unterschiedlich ausfällt – dies zeigte
eine Studie von Giuliano Racioppi, Verwaltungsrichter am kantonalen Gericht in
Graubünden. Laut Studie bezahlt etwa ein Bundesrichter der Grünliberalen CHF 26'000
in die Parteikasse. Bei der SP beträgt dieser Betrag CHF 20'000 und bei den Grünen
CHF 13'000. Die SVP verlangt CHF 7'000 und die CVP CHF 6'000. Am wenigsten müssen
die Richterinnen und Richter der FDP und der BDP entrichten, nämlich pro Jahr CHF
3'000. Racioppi kam zum Schluss, dass diese Beiträge die richterliche Unabhängigkeit
verletzten. Auch die Amtsperiode von 6 Jahren, nach welcher die Gerichtspersonen in
ihrem Amt von der Vereinigten Bundesversammlung erneut bestätigt werden müssen,
gilt nicht als Faktor einer starken judikativen Unabhängigkeit.
Mit Hilfe der eidgenössischen Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und
Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» wollte ein Bürgerkomitee mit dem
Industriellen Adrian Gasser an der Spitze – gemäss Bilanz einer der reichsten 300
Schweizer – dieser «Überpolitisierung der Judikative» (Le Temps 16.5.18) Einhalt
gebieten. Die Anfang Mai 2018 von der Bundeskanzlei vorgeprüfte Initiative fordert
dafür verschiedene Elemente: Die Wahlkompetenz soll nicht mehr beim Parlament,
sondern bei einer vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission liegen. Diese
Kommission bestimmt, welche für ein Richteramt kandidierenden Personen die nötigen
objektiven Kriterien (professionelle und personelle Eignung) aufweisen. Aus dem Topf
dieser Personen werden alsdann die Richterinnen und Richter per Losverfahren
bestimmt. Damit – so die Initianten – würde verhindert, dass die Parteizugehörigkeit
eine Rolle spielt oder dass Parteigebundenheit innerhalb der Expertenkommission auf
die Wahl einen Einfluss haben könnte. Wer ausgelost wird, bleibt bis zu seiner
Pensionierung im Amt. Damit die Sprachgruppen repräsentiert werden und die
Gerichte jeweils über genügend verschiedene muttersprachliche Richterinnen und
Richter verfügen, soll zudem eine Sprachquote festgelegt werden. 
Die Initianten gaben in Medieninterviews zu Protokoll, dass dem Volk das Vertrauen in
die Justiz fehle, weil sich die obersten Richter in einem dichten Beziehungs- und
Abhängigkeitsgeflecht befänden. In den Medien wurde vor allem die Idee des
Losverfahrens und die Rolle des Initianten Adrian Gasser diskutiert, der selber jahrelang
juristische Kämpfe gegen Gewerkschaften und Journalisten ausgefochten habe und die
Finanzierung der Unterschriftensammlung im Alleingang übernehme. In den
Printmedien kamen auch einzelne Mitglieder der GK zu Wort, die am gleichen Tag Mitte
Mai eine Sitzung abhielt, an dem die Initiative offiziell lanciert wurde. Die Initiative sei
zu radikal, fand Matthias Aebischer (sp, BE), stosse aber Diskussionen um wunde Punkte
im Wahlsystem der Judikative an, was auch Beat Walti (fdp, ZH) als positiv betrachtete.
Weil auch die Judikative die verschiedenen Strömungen der Gesellschaft
repräsentieren sollte, sei das bestehende Verfahren das am meisten geeignete,
äusserte Didier Berberat (sp, NE) seine Bedenken. Als «völligen Blödsinn» bezeichnete
hingegen Beat Rieder (cvp, VS) die Idee des Losverfahrens und auch für Christian
Lüscher (fdp, GE) war die Initiative mehr Zirkus als Politik. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.05.2018
MARC BÜHLMANN
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Volksrechte

Da Initiativen der Beratungskategorie der sogenannten «freien Debatte» zugeordnet
werden, haben grundsätzlich alle Parlamentsmitglieder das Recht auf Wortmeldung. In
den anderen, seit 1990 geltenden Beratungskategorien äussern sich in der Regel –
neben den Vertreterinnen und Vertretern des Bundesrates – lediglich
Kommissionssprecherinnen und -sprecher, Antragstellerinnen und Antragsteller von
Vorstössen oder Minderheitsanträgen und allenfalls Fraktionssprecherinnen und
-sprecher. Schon früher uferte die freie Debatte bei Volksinitiativen gerne auch in
einem ziemlichen Redemarathon aus, so etwa bei der «No-Billag»-Initiative. Immer
häufiger wird in solchen Debatten zudem auch das Recht genutzt, Zwischenfragen zu
stellen. So war es auch wenig verwunderlich, dass im Nationalrat nicht weniger als 83
Ratsmitglieder einen Antrag gestellt hatten, um in einem Votum die eigene Position zur
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
verdeutlichen zu können. Aufgrund der grossen Zahl an Rednerinnen und Rednern, aber
eben auch aufgrund der zahlreichen vor allem von SVP-Vertreterinnen und -vertretern
gestellten Zwischenfragen dauerte die Debatte schliesslich insgesamt über neun
Stunden – auf drei verschiedenen Sessionstage verteilt.  

In der Tat stellten die Fraktionsmitglieder der SVP den Hauptharst der Rednerinnen und
Redner, nämlich deren 42; von der SP-Fraktion meldeten sich 17 Mitglieder zu Wort, von
der FDP deren acht, von der CVP sieben, von den Grünen vier und von GLP und BDP je
zwei. Nicht weniger als 82 der 102 Zwischenfragen stammten zudem von der Volkspartei
(FDP: 9; SP: 7; BDP: 2; CVP: 1; GP: 1), wobei die SVP-Fraktionsvertreterinnen und
-vertreter sich häufig auch innerhalb der Fraktion selber befragten, was Roger
Nordmann (sp, VD) zur Zwischenfrage veranlasste, ob es sich hier nicht eher um die
«Selbstbefragungs-Initiative» handle. Den von verschiedenen Ratsmitgliedern
geäusserte Verdacht, dass die Volkspartei versuche, die Ratsabstimmung über die
Initiative so zu verzögern, dass das Begehren nicht bereits im November 2018, sondern
im Wahljahr 2019 an die Urne gelangt – Beat Jans (sp, BS) sprach von «Filibustern» und
Nadine Masshardt (sp, BE) staunte darüber, dass die SVP so viele Fragen zur eigenen
Initiative habe – konnte die SVP nicht ganz ausräumen. Freilich können Zwischenfragen
nur gestellt werden, wenn der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin – aktuell
Dominique de Buman (cvp, FR)  – unmittelbar nach einem Votum die Rednerin oder den
Redner fragt, ob diese oder dieser die Zwischenfrage zulasse. Wird diese Frage
verneint, darf die Zwischenfrage nicht gestellt werden. Die meisten Votantinnen und
Votanten – mit Ausnahme der SVP-Abgeordneten – liessen denn die Zwischenfragen gar
nicht zu. Weil einige darob erzürnte SVP-Zwischenfragerinnen und -frager ihre Frage
trotzdem in den Saal riefen, musste de Buman einige Ermahnungen aussprechen.

Der Verdacht, dass es der SVP mit ihrer Redner- und Zwischenfragestrategie in der Tat
nicht nur um einen Kampf gegen die «Diskussionsverweigerung [...] der
Demokratieabschaffer in diesem Saal» ging, wie sich etwa Roger Köppel (svp, ZH)
echauffierte, sondern um eine Verschleppungstaktik, «damit das Geschäft erst im
Wahljahr vors Volk kommt», wie Roger Nordmann vermutete, wurde durch einen von
Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) vorgebrachten Ordnungsantrag weiter
erhärtet. Die SVP wehrte sich nämlich dagegen, dass für den dritten Debattenteil eine
Nachtsitzung anberaumt wurde, was in der Regel nur bei hoher Geschäftslast oder
dringlichen Geschäften erfolge. Mit ihrem Ordnungsantrag wollte die SVP ihr Begehren
zu den normalen Sitzungszeiten weiter beraten, was wohl eine Verschiebung in die
Herbstsession bedeutet hätte. Die Sprecherin des Büros, Marina Carobbio Guscetti (sp,
TI) wies darauf hin, dass mit der überdurchschnittlichen Zahl an Rednerinnen und
Rednern das Kriterium der hohen Geschäftslast sehr wohl erfüllt sei. Der
Ordnungsantrag wurde dann mit 121 zu 67 Stimmen abgelehnt. Die 67 Stimmen
stammten allesamt aus den Reihen der Volkspartei. 
Auch der am dritten Verhandlungstag gestellte Antrag der SVP, die Anwesenden zu
zählen, um das nötige Quorum nachzuprüfen, verhalf nicht wirklich zu einer
Beschleunigung der Debatte. Freilich verliessen zahlreiche Parlamentarierinnen und
Parlamentarier nach dem Drücken des blauen Knopfes – der der Anwesenheitskontrolle
dient – den Nationalratssaal wieder, was Toni Brunner (svp, SG) derart erzürnte, dass er
als Antwort auf eine entsprechende Zwischenfrage von Thomas Aeschi von einem
«Kindergarten» sprach und seine Tirade gegen die nicht anwesenden Ratskolleginnen
und -kollegen vom Nationalratspräsidenten erst durch Abschalten des Mikrofons
unterbrochen wurde.

Nebst all diesem Geplänkel wurden freilich auch Argumente ausgetauscht. In der Tat
dienen die freie Debatte wie auch die Zwischenfragen ja durchaus auch dazu, den

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.06.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.89 - 01.01.19 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, welche Begründungen für den Bezug der
verschiedenen Fronten geltend gemacht werden. Die ab und zu ziemlich emotional, ja
gar gehässig geführte Debatte – der Sonntags-Blick sprach von einer von der SVP
geplanten und zelebrierten Entgleisung, der Tages-Anzeiger von einem eigentlichen
Politikspektakel und die Aargauer Zeitung warf der SVP vor, statt einer inhaltlichen
Debatte auf Klamauk zu setzen – liess in der Tat deutliche Positionsbezüge erkennen.
Während alle Mitglieder der SVP-Fraktion das Begehren vehement verteidigten, lehnten
alle anderen Fraktionen die Initiative einhellig ab. 

Die Kommissionssprecherin Valérie Piller Carrard (sp, FR) und der
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) berichteten, dass alle von der SPK-NR
angehörten Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter sowie sämtliche Rechtsexperten
die Initiative ablehnten. Es werde befürchtet, dass das Begehren dem
Wirtschaftsstandort Schweiz schade und in juristischer Hinsicht mehr Probleme
schaffe als löse. In der Kommission sei zudem die Gefahr einer Kündigung wichtiger
Menschenrechtsabkommen, ja gar der Europäischen Menschenrechtskonvention,
diskutiert worden. Klar sei einzig, dass bei einem Konflikt zwischen Völker- und
Landesrecht bestehende Verträge neu verhandelt oder gekündigt werden müssten. Wer
allerdings in welchem Verfahren feststelle oder entscheide, wann ein Normenkonflikt
bestehe und wann nicht bzw. wann dieser Konflikt genügend gravierend sei, bleibe
völlig unklar. Dies würde bei Annahme des Volksbegehrens eine grosse
Rechtsunsicherheit schaffen. Die Kommission empfehle deshalb mit 16 zu 9 respektive
14 zu 11 Stimmen, die Initiative abzulehnen und nicht auf den Gegenvorschlag
einzutreten. Letzterer war von Gerhard Pfister (cvp, ZG) eingebracht worden und
entsprach im Grossen und Ganzen dem schon im Ständerat gescheiterten Vorschlag
von Andrea Caroni (fdp, AR). Pfister zog seinen Antrag gleich zu Beginn der
nationalrätlichen Debatte zurück, weil die Initianten keinerlei Bereitschaft zeigen
würden, auf seinen Vorschlag für eine alternative Lösung überhaupt einsteigen zu
wollen. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative begründeten ihr Anliegen mit vier
Hauptargumenten: (I) Die Initiative wolle Rechtssicherheit schaffen, indem die
Hierarchie von Völker- und Landesrecht geklärt werde. Dies sei auch angesichts einer
immer stärkeren Einmischung rechtlicher Normen in die Politik (sogenannte
Justizialisierung) von Nöten. (II) Damit werde zudem die (direkte) Demokratie gestärkt
und die Abhängigkeit vom Ausland gemindert. (III) Häufig wurde argumentiert, dass mit
der Initiative nur ein Zustand wiederhergestellt werde, wie er fünf Jahre zuvor schon
geherrscht habe. Damit wurde auf ein Bundesgerichtsurteil vom 12. Oktober 2012
rekurriert, mit welchem die Schubert-Praxis faktisch ausser Kraft gesetzt und wodurch
festgelegt worden sei, dass internationales Recht generell nationalem Recht vorgezogen
werden müsse. Konkret hatte das Bundesgericht in einem Fall die
Menschenrechtskonvention der Regelung der Ausschaffungsinitiative vorgezogen.
Damit sei die direkte Demokratie gleichsam ausgehebelt worden, so die SVP. Kein
anderer Staat gebe aber internationalem Recht Vorrang vor Landesrecht. (IV) Gewarnt
wurde in diesem Zusammenhang auch vor der Einmischung der EU, die mit dem viel
diskutierten Rahmenabkommen und dem Vorrang von internationalem Recht faktisch
zum «obersten Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft» werde – so etwa
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH). Die Schweiz werde zu einer Marionette und Volksentscheide
verkämen zu einer Art Umfrageergebnis, was letztlich nur noch eine
Scheinselbstbestimmung sei, erklärte Thomas Aeschi. Andreas Glarner (svp, AG)
verklebte sich den Mund mit blauen Klebestreifen, um zu demonstrieren, dass man sich
den Mund verbieten lasse. Roger Köppel warnte gar von einer «kalten Entmachtung des
Volkes» und Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) stellte die Anschuldigung in den
Raum, dass die «sogenannten Volksvertreter im Saal», denen man im Gegensatz zum
Volk nicht vertrauen könne, dem süssen Gift der Macht verfallen seien, die Souveränität
des Volkes an sich rissen und ins Ausland verkauften. Dies sei der Untergang der
Schweiz. 

Die Gegnerinnen und Gegner des Begehrens betonten neben den bereits von der
Kommission vorgebrachten Argumenten auch den nötigen Spielraum, den Gerichte im
Einzelfall bräuchten, der aber mit einer Annahme der Initiative stark eingeschränkt
würde. Zahlreiche Plädoyers machten sich zudem für die Menschenrechte stark, die mit
der Annahme einer Initiative gefährdet wären, weil die Kündigung der
Menschenrechtskonvention durch die Schweiz einen fatalen Vorbildcharakter hätte.
Balthasar Glättli (gp, ZH) sprach etwa von einer «Antimenschenrechts-Initiative». Das
Volksbegehren stelle die Werte der Schweiz – laut Nadine Masshardt (sp, BE)
«Verlässlichkeit, Stabilität und Menschenrechte» – fundamental infrage. Die kleine
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Schweiz sei auf Vertragssicherheit und auf Völkerrecht angewiesen, damit sie nicht dem
Recht des Stärkeren ausgesetzt sei. Aber wer – so fragte sich Matthias Jauslin (fdp, AG)
– gehe mit einem unverlässlichen Partner noch einen Vertrag ein? Völkerrechtliche
Verträge würden von der Schweiz freiwillig eingegangen, weil sie von grossem Nutzen
seien, betonte Ruth Humbel (cvp, AG). Die Stimmbevölkerung werde nicht durch
Völkerrecht entmachtet, weil wichtige Verträge ja immer direktdemokratisch legitimiert
seien, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) zu bedenken. 

Das Schlussvotum gehörte Justizministerin Simonetta Sommaruga. Sie führte aus, dass
sich Souveränität und globale Vernetzung nicht widersprechen, weil die Schweiz
souverän bestimme, mit wem sie internationale Verträge abschliesse. Wie diese
Verträge abzuschliessen seien und dass man sie einzuhalten habe, stehe eigentlich in
der von Volk und Ständen abgesegneten Bundesverfassung. Ebenfalls festgehalten sei,
dass es den Gerichten zu überlassen sei, bei Normenkonflikten flexibel und pragmatisch
zu entscheiden. Mit der Selbstbestimmungsinitiative würde dies allerdings auf den Kopf
gestellt. Das Begehren fordere nicht nur, dass Völkerrecht nicht mehr zählen solle,
sondern dass die Gerichte im Konfliktfall rechtswidrige Entscheide fällen müssten. Die
Neuaushandlung von Verträgen würde damit zu einer Obligation und bleibe nicht
Option. Die Initiative, weil sie nur Schwarz und Weiss kenne, zwänge die Schweiz in ein
Korsett. Nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit würde eingeschränkt, sondern auch
die Zuverlässigkeit der Schweiz als Vertragspartnerin werde aufs Spiel gesetzt. Zudem
sei die Initiative nicht genügend deutlich bei der Definition von «Widerspruch». Wann
ein Konflikt zwischen Völkerrecht und Landesrecht bestehe, wie gross dieser sein
müsse und wer dies entscheide, bleibe unklar. Die Justizministerin versuchte auch die
Meinung zu entkräften, dass das Bundesgericht seit 2012 auf die Schubert-Praxis
verzichtet habe; es sei im Gegenteil in mehreren Fällen Bezug genommen worden auf
diese Praxis. Die Schweiz sei erfolgreich, weil sie beweglich und pragmatisch immer
wieder neue Antworten auf neue Herausforderungen gefunden habe. Die im Gegenteil
dazu starre und dogmatische Initiative werde vom Bundesrat deshalb zur Ablehnung
empfohlen. 

Wie aufgrund der Debatte nicht anders zu erwarten war, stimmten die 67 anwesenden
Mitglieder der SVP-Fraktion – einzig Ulrich Giezendanner (svp, AG) war abwesend – für
und die restlichen 127 bei der Abstimmung anwesenden Nationalrätinnen und
Nationalräte gegen Annahme der Initiative. 4

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Mitte Februar nahm der Bundesrat zur Motion Caroni (fdp, AR) Stellung. Er wies darauf
hin, dass die Idee einer Verfassungsgerichtsbarkeit in den Räten bisher immer auf
Ablehnung gestossen sei – auch wenn damit explizit die Stellung der Kantone verbessert
worden wäre. So wurde etwa im Rahmen der Justizreform 1999 explizit auf die
Möglichkeit verzichtet, dass ein Kanton beim Bundesgericht hätte prüfen lassen
können, ob ein Gesetz die kantonale Autonomie verletze. Diese Möglichkeit hatte der
Bundesrat auf Wunsch der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) auch in die NFA-
Botschaft eingebaut, aber auch dieser Vorschlag war 2003 in den Räten gescheitert.
Schliesslich scheiterten erst kürzlich auch zwei parlamentarische Initiativen im
Ständerat, mit denen die Beschränkung der Normenkontrolle hätte aufgeweicht werden
sollen. Aufgrund dieser ablehnenden Haltung erachtete die Regierung die Diskussion
über eine Verfassungsgerichtsbarkeit als nicht erfolgversprechend. Zudem dürfe die
Idee einer richterlichen Kontrolle der Einhaltung der Verfassung nicht nur den
Kantonen dienen, sondern müsse auch den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Die
Kantone hätten zudem bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten, auf die Gesetzgebung
einzuwirken. 
Da Andrea Caroni bei den eidgenössischen Wahlen in den Ständerat gewählt wurde,
wurde der Vorstoss von Kurt Fluri (fdp, SO) übernommen. 5

MOTION
DATUM: 11.02.2015
MARC BÜHLMANN

01.01.89 - 01.01.19 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Par la motion "Défense du fédéralisme. Juridiction constitutionnelle limitée en faveur
des cantons", Andrea Caroni (plr, AR) demande que soit étudiée la possibilité de mettre
en place une juridiction constitutionnelle permettant aux cantons d'aller devant le
Tribunal fédéral s'ils estiment que la Confédération outrepasse ses compétences. Le
député argue que le contraire est possible et que, dans un Etat fédéral où la tendance
est à la centralisation, il serait nécessaire d'avoir un outil permettant aux cantons d'être
sur un pied d'égalité avec la Confédération. 
Le Conseil fédéral, dans sa réponse, tient à rappeler que diverses tentatives ont été
entreprises pour aller dans ce sens depuis 1999 mais qu'à chaque fois, les chambres
fédérales ont rejeté les différentes propositions. De plus, les cantons ont la possibilité,
tout au long du processus législatif, d'exercer une influence sur les projets de loi. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral appelle les membres du Conseil national à rejeter la motion
en question. Kurt Fluri (plr, SO) – qui a repris, entre temps, la motion des mains du
député Caroni – n'étant pas présent dans le plénum, la motion est refusée sans
discussion par 143 voix contre, 39 voix pour et 4 abstentions.

MOTION
DATUM: 27.09.2016
KAREL ZIEHLI

Städte, Regionen, Gemeinden

Der Städteverband, der die Interessen der Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnern
verbandlich organisiert, wählte Ende August mit Nationalrat Kurt Fluri (fdp, SO) einen
neuen Präsidenten. Fluri ist Stadtpräsident von Solothurn und löste den bisherigen
Marcel Guignard (fdp), den scheidenden Stadtpräsidenten von Aarau ab, welcher den
Verband während acht Jahren präsidiert hatte. Die Wahl Fluris versprach nicht nur eine
bessere Vernetzung auf Bundesebene, sondern der Verband erhoffte sich auch, dass
die Anliegen der Städte in der nationalen Politik stärker vertreten werden. 6

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 30.08.2013
MARC BÜHLMANN

Mit der seit 2000 in Kraft getretenen neuen Bundesverfassung war auch ein Städte-
und Gemeindeartikel eingeführt worden. In Artikel 50 BV wurde nicht nur die
Gemeindeautonomie verankert, sondern der Bund wird verpflichtet, bei seinem
Handeln Auswirkungen auf die Gemeinden zu beachten und Rücksicht auf die
besondere Situation der Städte, Agglomerationen und Berggebiete zu nehmen. Zwei
identische, vom Bundesrat zur Annahme beantragte Postulate Germann (svp, SH) und
Fluri (fdp, SO; Po. 13.3820) verlangen eine Evaluation zur Wirkung dieses Artikels. Die
Vorstösse wurden in der Wintersession 2013 von der betreffenden Kammer
überwiesen. 7

POSTULAT
DATUM: 11.12.2013
MARC BÜHLMANN

Mitte Mai legte der Bundesrat den Bericht zur Erfüllung der beiden gleichlautenden
Postulate Germann (svp, SH) und Fluri (fdp, SO) (Po. 13.3820) vor. Beide Vorstösse
verlangten eine Evaluation der Wirkung des Städte- und Gemeindeartikels (Artikel 50
BV). Die beiden Parlamentarier vertraten dabei auch die Interessen des
Schweizerischen Städteverbandes bzw. des Schweizerischen Gemeindeverbandes, die
Kurt Fluri bzw. Hannes Germann präsidierten. Insgesamt beurteilte die Regierung den
Artikel 50 BV, der die Gemeindeautonomie sichert und den Bund zu Rücksichtnahme
auf die unterste föderale Ebene verpflichtet, als behutsame und erfolgreiche Neuerung.
Gemeinden seien gestärkt und Städte vermehrt in den Fokus der Bundespolitik gerückt
worden, ohne dass dies auf Kosten der ländlichen Gemeinden gegangen wäre. Der
Bericht machte allerdings auch Mängel und Verbesserungspotenzial aus. Die
spezifischen Anliegen aller Gemeinden, und insbesondere der Städte, der
Agglomerationen und der Berggebiete müssten bei Rechtsetzung und Vollzug noch
stärker berücksichtigt werden. Dies solle in Zukunft bei der Vorbereitung von Erlassen
(via Vernehmlassungsverfahren), bei der Koordination in der Raumordnungspolitik aber
auch bei den statistischen Grundlagen geschehen. Zu beschliessende Massnahmen
sollen künftig auch auf ihre Miliztauglichkeit sowie auf für Gemeinden unterschiedliche
raumrelevante Auswirkungen überprüft werden. 
In einem Beitrag in der NZZ kommentierte Kurt Fluri den Bericht des Bundesrates. Er
ging mit der Regierung zwar einig, dass der Artikel wichtige Neuerung gebracht habe.
Allerdings seien die vorgeschlagenen Verbesserungen nur sehr bescheiden.
Insbesondere in der Finanz- und Steuerpolitik, die sehr starke und unmittelbare
Auswirkungen auf die Gemeinden entfalte, blieben die Anliegen der Gemeinden
unberücksichtigt. Fluri verwies auf die Unternehmenssteuerreform III – ein Geschäft,
das 2014 bereits die neu geschaffene Konferenz der städtischen Finanzdirektoren und
den Schweizer Städteverband umgetrieben hatte. Wenige Wochen nach dem NZZ-
Beitrag forderte der Städte- zusammen mit dem Gemeindeverband in einem an alle

BERICHT
DATUM: 21.08.2015
MARC BÜHLMANN
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Parlamentarierinnen und Parlamentarier gerichteten Brief Entschädigungen für die
drohenden Einnahmeeinbussen durch ebendiese Steuerreform. Entweder seien die
Kantone zu verpflichten, die Ausgleichszahlungen, die sie vom Bund erhalten,
zumindest teilweise an die Gemeinden weiterzuleiten, oder aber Kantonen und
Gemeinden sei die Mehrwertsteuer zu erlassen. Es sei nicht länger zulässig, dass Bund
und Kantone immer mehr Kosten auf die Gemeinden abwälzten, ohne entsprechende
Entschädigungen bereitzustellen. Die Forderung nach mehr Einfluss der Gemeinden
auf die nationale Politik wird also zunehmend lauter. 8

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Dans le canton de Soleure, grâce à sa progression de 3,9 points à 22,5%, l’UDC a obtenu
un siège supplémentaire (2) au détriment du PDC dont l’unique député sortant, Alex
Heim, n’a pas été réélu. Bien qu’en baisse (-1,4 points à 24%), les radicaux sont restés la
première force bourgeoise et le sortant, et non candidat à sa propre succession, Peter
Kofmel a été remplacé par le maire du chef-lieu du canton Kurt Fluri. Le PS a maintenu
ses deux mandats, malgré une baisse du soutien électoral (-1,8 points à 25,4%). 9

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Spannung verhiess der Wahlkampf im Kanton Solothurn, traten doch gegen den
Bisherigen Roberto Zanetti (sp) mit Pirmin Bischof (cvp) und Kurt Fluri (fdp), der den
durch den Rücktritt von Rolf Büttiker frei gewordenen Sitz für den Freisinn verteidigen
sollte, sowie Walter Wobmann (svp) gleich drei amtierende Nationalräte an. Wobmann,
Fluri und Bischof bewarben sich zudem auch gleichzeitig wieder für eine Vertretung in
der grossen Kammer. Die Tierpartei, für die Barbara Banga-Schaad antrat, galt hingegen
zum Vornherein als chancenlos. Die BDP unterstützte zwar die Kandidaten von FDP und
CVP, zu einem symbolischen bürgerlichen Schulterschluss kam es aber nicht. Weder die
CVP noch die FDP oder die SVP unterstützten einen Kandidierenden der anderen
bürgerlichen Parteien.

Tatsächlich kam es zu einem zweiten Wahlgang, allerdings nur noch um einen der
beiden Sitze, da Zanetti (sp) mit 44'796 Stimmen bereits im ersten Umgang das absolute
Mehr erreicht hatte. Neben dem zweitplatzierten Bischof (41'529) trat auch der
überraschend deutlich distanzierte Fluri (29'392 Stimmen), nicht aber Wobmann
(25'356) und Banga-Schaad (5'764) noch einmal an. Zusätzlich reichte der Parteilose
Peter Brudermann seine Kandidatur ein. Für Wirbel sorgte der abgetretene Ständerat
Büttiker (fdp), der durchblicken liess, dass er für den zweiten Wahlgang antreten würde,
eine Kandidatur dann aber im letzten Moment ausschloss. Die BDP unterstützte den
FDP-Kandidierenden. Fluri schaffte es mit 23'440 Stimmen allerdings trotz dieser
Unterstützung nicht, den Sitz der FDP, der sich seit 1848 in der Hand des Freisinns
befunden hatte, zu verteidigen. Gründe für die historische Niederlage waren – neben
dem Wirbel um Büttiker – wohl auch die Beliebtheit von Bischof (31'829 Stimmen) über
die CVP-Grenzen hinaus aber auch die explizite Nicht-Unterstützung des FDP-
Kandidaten durch die SVP, die ihrer Wählerschaft empfohlen hatte, leer einzulegen,
weil sowohl Fluri als auch Bischof Christoph Blocher als Bundesrat abgewählt hätten.
Brudermann blieb erwartet chancenlos, erhielt aber immerhin 11% der Stimmen (6'844).
Die Beteiligung am zweiten Umgang betrug 36,7%. 10

WAHLEN
DATUM: 04.12.2011
MARC BÜHLMANN

Für die Nationalratswahlen 2015 musste der Kanton Solothurn aufgrund der langsamer
wachsenden Bevölkerung das Anrecht auf einen der sieben Nationalratssitze abgeben.
Um die neu sechs Mandate kämpften nicht weniger als 147 Kandidierende auf 27 Listen.
Dies bedeutete trotz Mandatsverlustes eine neue Rekordzahl sowohl von Anwärterinnen
und Anwärtern als auch von Listen. Zählt man die jeweiligen Jungsektionen hinzu traten
einige Parteien mit vier oder gar –wie die CVP und die SP – mit fünf verschiedenen
Listen zu den Wahlen an. Ergänzt wurden die etablierten Parteien durch die
Direktdemokratische Partei Schweiz (DPS) – eine kleine Rechtsaussenpartei – sowie
eine Einzelliste mit dem klingenden Namen „el presidente“. Der Frauenanteil lag mit
31.3% etwa im bisherigen Durchschnitt, sank jedoch leicht im Vergleich zu 2011 (34%). 

Die Reduktion von sieben auf sechs Sitze hing wie ein Damoklesschwert über den
Solothurner Wahlen und den betroffenen Parteien. Brisant war, dass alle bisherigen
Mandatsträgerinnen und -träger erneut antraten. Somit war klar, dass mindestens einer

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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oder eine von ihnen über die Klinge springen musste. Umso begehrter waren in dieser
Situation die Listenpartner. Die SP fand mit der Grünen Partei die allgemein erwartete
Gemahlin. Angesichts der Ausgangslage war dieses Zusammengehen auch bitter nötig,
stand der bei den letzten Wahlen knapp hinzugewonnene zweite SP-Sitz doch auf
Messers Schneide. Einen noch grösseren Berg hatte die CVP zu erklimmen. Rechnerisch
war offensichtlich, dass die Verteidigung ihrer beiden Sitze enorm schwierig werden
würde. Um die Wiederwahl von Stefan Müller-Altermatt und Urs Schläfli zu sichern,
waren die Kleinparteien in der Mitte als Königsmacherinnen begehrt. Insbesondere die
GLP kostete diese Rolle voll aus, indem sie sich – nicht ohne dafür Kritik einzustecken –
lange für ihre Entscheidung über eine Listenverbindung Zeit liess. Letztlich kam es  zur
von den Christdemokraten angestrebten breiten Mitte-Allianz, welche sich aus
CVP,BDP, EVP und GLP zusammensetzte. Alleine in den Kampf um die Tickets nach Bern
gingen die FDP und die SVP. Den Freisinnigen mit ihrem Nationalrat und Aushängeschild
Kurt Fluri bereitete dies relativ wenig Kopfzerbrechen, da ihr Sitz als kaum gefährdet
galt. Knapper war die Ausgangslage für die SVP, welche gleich zwei Sitze – jene von
Roland Borer und Walter Wobmann – zu verteidigen hatte. Die Partei sorgte aber auch
sonst für Brisanz im Wahlkampf. So prüfte laut der Solothurner Zeitung die SVP-Leitung
ein Angebot seitens der Kleinpartei DPS für eine Listenverbindung. Brisanterweise war
der einzige Kandidat der DPS ein ehemaliger SVP-Kreispräsident, welcher wegen
rassistischer Äusserungen auf Facebook seinen Posten und seine Parteimitgliedschaft
hatte abtreten müssen. Die SVP erteilte der fragwürdigen Listenverbindung jedoch eine
Absage. Mehr zu reden gab die erneute Kandidatur von Roland Borer, der bereits stolze
24 Amtsjahre in der grossen Kammer vorwies. Ein SVP-nahes Komitee rief in Inseraten
gar mit einer „Wahlanleitung“ zur Streichung Borers aus der Liste auf. Als dessen
aussichtsreichster innerparteilicher Konkurrent galt der 33-jährige Christian Imark,
welcher 2012 jüngster Kantonsratspräsident geworden war. Dem jungen
Verkaufsingenieur hätte sich bei einer Wahl zudem die Ehre geboten, die 24-jährige
Absenz des Schwarzbubenlands in der Solothurner Delegation zu beenden.

Der Wahlsonntag wurde zu einem regelrechten Wahlkrimi. Grund dafür war der sich im
Laufe des Nachmittags abzeichnende Kampf zwischen der CVP und der SP um den
„schwarzen Peter“ – will heissen den Sitzverlust. Den Kürzeren zog schliesslich die CVP,
welche mit einem Verlust von 3.5 Prozentpunkten an Wähleranteil (neu: 12.4%) ihren
Sitz von Urs Schläfli abgeben musste. Der gelernte Landwirt, welcher in den Medien
immer wieder als „Hinterbänkler“ verschrien wurde, hätte seinen Sitz nur schon
aufgrund des parteiinternen Resultates abgeben müssen. Die Listenpartner der CVP
reihten sich allesamt ins Verliererlager ein. Die GLP kam nur noch auf 3.5% Wähleranteil
(-1.5 Prozentpunkte), die BDP noch auf 2.7% (-1.7 Prozentpunkte) und die EVP auf 1.2%
(-0.3 Prozentpunkte).  Die SP (-0.7 Prozentpunkte, 16.8%) und die Grünen (-1.8
Prozentpunkte, 4.3%) konnten trotz beidseitiger Verluste die Sitze von Bea Heim und
Philipp Hadorn (beide SP) retten. Die Wahlsieger hiessen ohne Zweifel FDP und SVP. Die
Freisinnigen steigerten sich um 2.6 Prozentpunkte auf neu 20.4% und die SVP gar um
ganze 3.6 Prozentpunkte auf neu 26.2%. Bei der SVP kam es zum internen
Mandatswechsel, da die Stimmbürger eine siebte Legislatur Roland Borers tatsächlich
nicht zu goutieren schienen. An seiner Stelle schaffte Christian Imark den Einzug in den
Nationalrat. Walter Wobmann konnte sich als bestgewählter Nationalrat im Kanton
problemlos behaupten, genauso wie FDP-Schwergewicht Kurt Fluri. Den nun einzigen
CVP-Sitz verteidigte Nationalrat Stefan Müller-Altermatt ebenfalls ungefährdet. Die
verkleinerte Solothurner Delegation setzt sich folgendermassen zusammen: 2 SVP, 1
FDP, 1 CVP, 2 SP. In Sachen Wahlbeteiligung wurde mit 50.2% zwar erneut die 50%-
Marke geknackt, was jedoch einen Rückgang gegenüber 2011 bedeutete (51.7%). Der
Frauenanteil stieg durch die Verkleinerung der Delegation von 14.3% auf nicht weniger
magere 16.7% an. 11

Dem Kanton Jura standen bei den Nationalratswahlen 2015 wie bis anhin zwei Sitze zu.
Mit 24 Kandidierenden auf zwölf Listen wies der Kanton eine nie zuvor gesehene Zahl an
Bewerberinnen und Bewerbern auf. Auch der Frauenanteil auf den Listen lag bei hohen
37.5% (2011: 31.3%). Zur Sitzverteidigung traten Jean-Paul Gschwind von der CVP und
Pierre-Alain Fridez von der SP an.
Auf linker Seite kam es im Jura zum grossen Zusammenschluss zwischen SP, Grünen,
der Liste CS-POP und den jeweiligen Jungparteien. Bei den anderen Parteien gingen
einzig CVP und FDP jeweils mit ihren Jungparteien eine Listenverbindung ein. Mit dieser
Konstellation war auch klar, dass es bei den jurassischen Nationalratswahlen kaum zu
grossen Überraschungen kommen würde. Hierfür wäre wohl zumindest eine
Listenverbindung zwischen der FDP und der SVP – welche 2007 Dominique Baettig den
Einzug in den Nationalrat ermöglicht hatte – vonnöten gewesen. Eine solche
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Verbindung wurde aber von den Freisinnigen aufgrund politischer Differenzen
abgelehnt. Somit stiegen die bürgerlichen Parteien faktisch im Alleingang in den
Wahlkampf. Zum ersten Mal gab es im Kanton Jura heuer einen sogenannten «Super
Sunday», d.h. neben National- und Ständeratswahlen fanden gleichzeitig auch
kantonale Parlaments- und Regierungswahlen statt. In den Medien war deswegen gegen
Ende des Wahlkampfes von einer «absence de débat» die Rede. Anscheinend führte
die Vielzahl an verschieden Wahlen dazu, dass gewisse Kampagnen im Trudel des Super-
Wahltags untergingen. Ausserdem wurde gut einen Monat vor den Wahlen bekannt, dass
beim Druck der Wahlunterlagen ein Missgeschick unterlaufen war, da bei etwa einem
Prozent der verschickten Unterlagen die Listen einiger Parteien fehlten. Man entschied
sich aufgrund des engen Zeitplans, den betroffenen Stimmbürgern die Möglichkeit
anzubieten, die restlichen Listen bei der Gemeinde oder der Staatskanzlei zu verlangen.
Sowohl die jurassische Regierung als auch die Bundeskanzlei hiessen dieses
improvisierte Vorgehen gut. Vom Wahlprozedere abgesehen, wurde der
Nationalratswahlkampf im Jura klar von den Ständeratswahlen im Kanton dominiert.

So blieb denn auch am Wahlsonntag eine Überraschung aus. Die CVP etablierte sich
erneut als stärkste Partei mit einem Wähleranteil von 27% (-5.6%) und verteidigte ihren
Sitz von Jean-Paul Gschwind (8'728 Stimmen) problemlos. Ebenso schafften es die
Sozialdemokraten mit 23.7% (-7.1 Prozenpunkte), das Mandat von Pierre-Alain Fridez
(8'301 Stimmen) zu halten. Die prozentualen Verluste beider Spitzenparteien waren zu
einem beträchtlichen Teil durch das Antreten von CSP und CS-POP mit eigenen Listen
erklärbar. Die FDP holte 16.8% der Stimmen (+7.3 Prozentpunkte), die SVP 12.8% (-2.8
Prozentpunkte) und die Grünen 7.3% (-3.7 Prozentpunkte). Hinter den Gewählten
Gschwind und Fridez folgten Gabriel Voirol (5163 Stimmen), Karine Marti mit 4'245
Stimmen und Thomas Stettler mit 4'119 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag – wohl auch
dem «Super Sunday» geschuldet – bei vergleichsweise hohen 54.3% (2011: 44.4%). 12

Im Kanton Solothurn glich die Kandidatenliste für die Ständeratswahlen sehr stark
derjenigen von 2011. Die beiden amtierenden Vertreter Roberto Zanetti von der SP und
Pirmin Bischof von der CVP traten beide mit der Entschlossenheit an, ihre Mandate zu
verteidigen. Auf Seiten der Herausforderer präsentierte sich erneut SVP-Nationalrat
Walter Wobmann als rechtsbürgerliche Alternative. Neu für die FDP ins Rennen ging
Marianne Meister (SO, fdp). Sie trat als Unternehmerin und Präsidentin des
solothurnischen Gewerbeverbandes an. Nicht mehr zur Verfügung stand den
Freisinnigen Kurt Fluri (fdp, SO). Dessen klare Niederlage vier Jahre zuvor war in dieser
Deutlichkeit überraschend wie auch enttäuschend für den gestandenen Nationalrat und
seine Partei gewesen. Sie war zudem von historischem Ausmass, da in der abgelaufenen
Legislatur zum ersten Mal  seit Gründung des Bundesstaates 1848 kein Solothurner FDP-
Vertreter im Stöckli politisierte.
Trotz dieser für den Kanton Solothurn neuartigen Zusammensetzung wurde die
Wiederwahl der amtierenden Delegation als klar wahrscheinlichstes Szenario
betrachtet. Pirmin Bischof hatte sich in Bern als kompetenter Wirtschaftspolitiker
etabliert und wurde zuweilen auch schon als möglicher Bundesratskandidat gehandelt.
Roberto Zanetti galt – wie viele seiner Parteikollegen in der kleinen Kammer – als
typischer Vertreter des pragmatischen und eher gemässigten Flügels der SP. Die von
den Medien immer wieder als klassische „Brückenbauer“ betitelten Amtsinhaber
konnten sich somit relativ leicht von SVP-Kandidat Walter Wobmann abgrenzen. Der als
Hardliner bekannte Nationalrat hatte national nicht zuletzt durch sein Engagement für
die Minarettverbots-Initiative Bekanntheit erlangt. Trotzdem wurde er von seinen
Gegenspielern als bestgewählter Nationalrat des Kantons nicht unterschätzt. FDP-
Kandidatin Marianne Meister hatte gegen drei gestandene Bundespolitiker keinen
einfachen Stand. Ihrer Kampagne wurde dennoch ein überaus grosses Engagement
attestiert und auch anlässlich der Podiumsdiskussionen wurden ihr medial gute Noten
verteilt. Sie positionierte sich als Vertreterin des kompromisslos wirtschaftsliberalen
Lagers innerhalb des Freisinns – anders als noch 2011 Kurt Fluri, welcher eher als der
Mitte zugewandt gilt. Ob es ihr gelingen würde, mit dieser Strategie grossflächig in den
Wählerteichen der Bisherigen zu fischen, wurde jedoch als fraglich betrachtet.

Im ersten Wahlgang tauschten die Amtsinhaber im Vergleich zu den letzten Wahlen ihre
Plätze: Konnte sich Zanetti 2011 bereits im ersten Wahlgang behaupten, so gebührte
diese Ehre nun Pirmin Bischof. Mit 50‘674 Stimmen übersprang der CVP-Ständerat das
absolute Mehr von 44‘077 Stimmen deutlich. Roberto Zanetti verpasst dieses mit 42‘421
Stimmen hingegen knapp . Dies war auch dem solothurnischen Wahlsystem
zuzuschreiben, welches die Hürde durch die Miteinberechnung der leeren Stimmen
hoch legt. Klar distanziert auf dem dritten Rang befand sich mit 29‘666 Stimmen SVP-
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Nationalrat Walter Wobmann. Von diesem auf den vierten und letzten Rang verwiesen
wurde die FDP-Kandidatin Marianne Meister mit 25‘563 Stimmen. Nach diesem
enttäuschenden aber nicht unerwarteten Ergebnis zog sie sich zusammen mit ihrer
Partei aus dem Rennen um den Ständerat zurück.

Im zweiten Wahlgang machten Zanetti und Wobmann also den zweiten Ständeratssitz
unter sich aus. Zanetti galt als Amtsinhaber und aufgrund seines grossen Vorsprungs
aus dem ersten Wahlgang als klarer Favorit. Wobmann wurde kaum zugetraut, in
grossem Masse ausserhalb des SVP-Wählerpotenzials Stimmen zu holen. Seine
politische Ausrichtung am rechten Rand wurde auch dadurch unterstrichen, dass ihm
beispielsweise die FDP für den zweiten Wahlgang die Unterstützung verweigerte und
sich für Stimmfreigabe entschied. 
Im zweiten Umgang blieb denn die Überraschung auch aus. Roberto Zanetti konnte sich
im Vergleich zum 18. Oktober gar noch steigern und vereinte neu 47‘753 Stimmen auf
sich. Sein Konkurrent Walter Wobmann musste sich im Gegenzug mit nur noch 26‘214
Stimmen begnügen. Somit bestätigten die Solothurner Stimmbürger die 2011
begründete SP-CVP Formel im Stöckli mit beeindruckender Deutlichkeit. 13

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

La motion Gschwind (pdc, JU) «Pour des revenus agricoles moins volatiles» souhaite
permettre aux agriculteurs et agricultrices de se constituer des provisions fiscales
limitées dans le temps afin, qu'en cas de coup dur, ils et elles puissent avoir des
réserves financières. Cela aurait plusieurs avantages selon le motionnaire, dont celui de
ne pas devoir faire appel aux collectivités publiques pour obtenir un crédit sans intérêt
– comme c'est le cas aujourd'hui –, en cas de passe difficile. De plus, les revenus
réguliers ou supérieurs à la normale peuvent inciter les paysans et paysannes à
effectuer un renouvellement d'équipement ou à procéder à des investissements que le
député jurassien estime n'être pas toujours pertinents du point de vue des coûts de
production. Le ministre des finances, Ueli Maurer, s'oppose à complexifier le droit
fiscal qui possède déjà de nombreuses exceptions. Il estime, de plus, qu'accorder cette
exception au monde paysan laisserait la porte ouverte à d'autres secteurs, tels que le
tourisme, également tributaire des conditions météorologiques. Il fait, en outre,
remarquer que les producteurs et productrices peuvent souscrire à des assurances
contre la grêle par exemple; un outil favorisant la stabilisation des revenus. Finalement,
il précise que le Conseil fédéral suivra avec attention ce problème et n'exclut pas de
proposer des solutions dans le cadre de la politique agricole, et non du droit fiscal. 
Les arguments du conseiller fédéral UDC n'ont, malgré tout, pas fait mouche dans son
camp, qui soutient à l'unanimité la motion. Les voix du PDC ainsi que d'une majorité
des élu.e.s du PBD permettent de faire pencher la balance du côté du oui (97 contre 86
et 7 abstentions). La motion sera donc débattue au sein de la chambre haute. 14

MOTION
DATUM: 06.03.2018
KAREL ZIEHLI

La CER-CN a décidé, par 13 voix contre 12, d'amener devant sa chambre le Rapport du
Conseil fédéral concernant la vue d'ensemble du développement à moyen terme de la
politique agricole, afin de discuter de son renvoi ou de son maintien – une demande
qui ne s'est faite que très rarement au sein du Parlement et qui a surpris plus d'un
intervenant. En effet, ce rapport a fait couler beaucoup d'encre et a déjà été
longuement discuté – en plus des diverses réactions relayées par la presse – dans le
cadre des débats parlementaires relatifs à l'initiative sur la souveraineté alimentaire,
ayant eu lieu quelques jours après la publication du présent rapport. Ce ne sont donc
pas moins de 21 parlementaires qui demandent à monter à la tribune pour exposer leur
position vis-à-vis du rapport en lui-même ainsi que des propositions de la commission.
Une majorité de celle-ci propose de renvoyer le rapport tout en prenant en compte
quatre points pour la rédaction d'un nouveau rapport. Premièrement, la commission
veut que le Conseil fédéral fasse une évaluation précise de l'actuelle politique agricole
afin de pouvoir concevoir au mieux la nouvelle mouture. Deuxièmement, elle souhaite
que la composante internationale (accords de libre-échange) soit traitée à part et en
tenant compte des intérêts de l'ensemble de l'économie. Troisièmement, la majorité
exige que le prochain rapport prenne en compte le nouvel article constitutionnel relatif
à la sécurité alimentaire récemment approuvé par une majorité des votants. Et
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quatrièmement, le Conseil fédéral est invité à remanier le calendrier de la politique
agricole afin de pouvoir prendre en compte les résultats des différentes initiatives
populaires relatives à l'agriculture (entre autres: initiative pour une souveraineté
alimentaire, initiative pour des aliments équitables, initiative pour une eau potable
propre et une alimentation saine) qui seront soumises aux citoyens et citoyennes ces
prochaines années. La majorité de la commission estime, en effet, que le Conseil
fédéral doit adopter son message sur la politique agricole 22+ avant la votation sur
cette dernière initiative, afin que la première chambre puisse traiter le message juste
après la décision populaire – le Conseil fédéral serait amené, en cas d'acceptation, à
devoir reformuler un message, cette initiative amenant vraisemblablement une révision
fondamentale de la politique agricole. 
A cela, trois propositions de minorités s'opposent à renvoyer tel quel le projet proposé
par la majorité au Conseil fédéral. La minorité 1 demande même à rejeter le renvoi du
présent rapport. La minorité 2 demande à biffer le deuxième point évoqué ci-dessus.
La minorité 3 veut, elle, biffer le quatrième point.  
Lors des débats dans la chambre basse, le rapporteur francophone de la commission,
Jean-Paul Gschwind (pdc, JU) rappelle les deux composantes clés du rapport qui sont,
d'une part, une présentation de divers scénarios de réduction des droits de douane
dans le domaine agricole et, d'autre part, une description d'indications concrètes –
reposant particulièrement sur les possibilités offertes par la digitalisation et les
innovations dans ce domaine – qui seront présentées dans le cadre de la politique
agricole 22+. Il précise également les raisons pour lesquelles la commission a décidé
d'amener ce rapport devant sa chambre, une majorité des membres de la commission
estimant que le Conseil fédéral fait plus que de simplement lancer une discussion sur le
sujet et décrirait bien plus la stratégie qu'il souhaite mettre en œuvre ces prochaines
années. Ces questionnements ont mené aux quatre points soumis par la commission. 
Beat Walti (plr, ZH), en tant que rapporteur des minorités 1 et 2, détaille les raisons
avancées de leurs propositions. Premièrement, il estime que cela ne servirait à rien de
renvoyer ce rapport au Conseil fédéral, celui-ci n'étant pas une feuille de route que
l'exécutif va directement implémenter. Il critique la majorité de la commission de
pratiquer une politique de l'autruche, ne voulant pas voir les problèmes et les possibles
solutions quant à la question du devenir de l'agriculture suisse. Il fait remarquer que la
réaction des opposants à cette vue d'ensemble relève de l'épreuve de force vis-à-vis
des autorités, ayant comme seul but d'indiquer la direction à donner dans ce domaine.
Il rappelle finalement que la procédure de consultation que le Conseil fédéral lancera
quant à la future politique agricole contient, dans tous les cas, plusieurs étapes durant
lesquelles le parlement pourra intervenir afin d'indiquer quelle politique il souhaite. 
Malgré tout, en cas d'acceptation du renvoi du rapport, le député libéral-radical
souhaite que le deuxième point relatif à la mise à l'écart de la composante
internationale du rapport soit biffé, celui-ci estimant inimaginable de simplement
supprimer de la réflexion globale sur le futur de l'agriculture suisse les possibilités
offertes par de possibles accords de libre-échange. 
Après avoir critiqué l'exercice consistant à renvoyer un rapport au Conseil fédéral alors
qu'il n'a aucune obligation légale d'inclure les points discutés, le député socialiste Beat
Jans (ps, BS) présente la position de la minorité 3. Celle-ci souhaite que soit retirée des
demandes la prise en compte des initiatives portant sur l'agriculture. Le député Jans
rappelle que le rapport ne présente pas de planning et estime donc peu sensé d'inclure
cette demande. 
Se succèdent ensuite les prises de parole des rapporteurs des différentes fractions
parlementaires. Pour les vert'libéraux, Kathrin Bertschy (pvl, BE) prend la parole et
commence par saluer le fait que le Conseil fédéral présente une vision d'ensemble sur
l'agriculture, une vision ancrée dans l'ensemble de l'économie. La fraction estime
toutefois que la politique agricole pourrait être réformée principalement sur deux
aspects. Premièrement, la députée Bertschy déplore le fait que, malgré 2,7 milliards de
francs de paiements directs par année, aucun des 13 objectifs environnementaux fixés
pour l'agriculture n'ont été atteints, comme présenté dans le rapport en réponse au
postulat 13.4284. Le deuxième point concerne la compétitivité: si les agricultrices et
agriculteurs souhaitent être compétitifs, ils se doivent de baisser les coûts de
production. Et ceci serait, selon la députée bernoise, possible en arrêtant, par exemple,
de se reposer sur les importations de fourrages (des importations qui représentent un
montant total de 1,5 milliards de francs par années) et en laissant le bétail paître sur les
pâturages. Malgré tout, la fraction verte'libérale rejette le renvoi de ce rapport. 
Au contraire de la fraction des vert'libéraux, le Parti Bourgeois Démocrate prend
position pour le renvoi de la vue d'ensemble. Son président, Martin Landolt (pbd, GL),
l'explique par l'absence de consultation des milieux agricoles concernés. De plus, il
estime que les accords de libre-échange n'ont pas forcément à apparaître dans la
politique agricole, soutenant ainsi le deuxième point soulevé par la commission. Une
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position que partage également le rapporteur de la fraction UDC, Pierre-André Page
(udc, FR), qui estime que la composante internationale doit être séparée de la
composante intérieure, tout en admettant que des interdépendances existent entre les
deux. Le rapport décrit, selon lui, des scénarios quant à la composante internationale,
qui auraient des conséquences catastrophiques pour l'agriculture suisse, avec une
baisse généralisée des prix, une baisse de l'auto-approvisionnement, un affaissement
du nombre d'habitants dans les régions décentralisées ainsi que le risque de ne plus
pouvoir remplir le rôle de multifonctionnalité décrit dans l'article 104 de la
Constitution. Le renvoi est également soutenu par la fraction PDC qui estime que les
scénarios d'ouverture des marchés esquissés dans le rapport auraient des
conséquences catastrophiques pour les familles paysannes, comme expliqué par le
président de l'USP, Markus Ritter (pdc, SG).
Pour le groupe des Verts, le rapport doit être renvoyé et revu selon les points 1 à 3
soulevés par la commission, comme défendu par Maya Graf (verts, BL). Malgré tout, la
fraction verte ne soutiendra pas le quatrième point relatif à la prise en compte des
initiatives, sous peine de ne pas soutenir le renvoi du rapport. Pour la fraction
socialiste, Beat Jans prend à nouveau la parole et explique que le parti socialiste sera,
comme à son habitude, critique envers tout accord de libre-échange que la Suisse
ratifiera dans le futur. Mais, le renvoi n'ayant aucun caractère juridiquement
contraignant, il ne fait aucun sens de suivre la proposition de la majorité de la
commission. Le député Jans critique, de plus, l'influence et le "show" offert par l'Union
Suisse des Paysans, qui tend à dicter la politique économique du pays, alors que
l'agriculture ne représente que 0,7% de la valeur ajoutée créée dans le pays. 
Finalement, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann monte à la tribune pour
défendre la présente vue d'ensemble. En toute logique, le Conseil fédéral propose de
rejeter la proposition de la majorité de la commission, car il estime que tous les points
complémentaires sont d'ores et déjà respectés par l'exécutif. En effet, concernant le
premier point, un rapport plus détaillé sur la politique agricole 2014-2017 doit être
présenté après l'été 2018. Concernant le deuxième point, le conseiller fédéral en
charge des questions économiques précise que les accords de libre-échange et la
politique agricole seront bel et bien traités séparément, conformément aux
déclarations faites lors des entretiens de Watteville du 4 mai 2018. Johann Schneider-
Ammann considère le troisième point comme étant superflu, la prise en compte de la
votation populaire relative à la sécurité alimentaire de septembre 2017 allant de soi.
Quant au quatrième point, il ne peut qu'approuver le fait que le Conseil fédéral
préparera le message relatif à la nouvelle politique agricole avant la votation sur
l'initiative pour une eau potable propre et une alimentation saine et, qu'en cas
d'acceptation de cette dernière, il devra fondamentalement la repenser. 
Avant de passer aux votes, le rapporteur francophone de la commission précise qu'ils
ont mandaté l'administration pour rédiger un rapport relatif au commerce durable,
dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'ONU.
De plus, la commission soumet à l'assemblée le postulat 18.3380 intitulé "Vue générale
sur la politique agricole. Effets du système de protection douanière pour les branches
situées en amont et en aval du secteur agricole". 
Au vote, le Conseil national accepte, par 120 voix contre 62 et 6 abstentions, de
maintenir le point 2, ainsi que le point 4 (par 102 voix contre 86 et 0 abstention).
Finalement, les parlementaires acceptent, par 108 voix contre 74 et 7 abstentions, la
proposition de la majorité de renvoyer le rapport au Conseil fédéral, sans le soutien des
verts, des verts-libéraux et de la majorité des socialistes et des libéraux-radicaux. 15

Landwirtschaft und Umweltschutz

Das Anliegen einer im Nationalrat angenommenen Motion Gschwind (cvp, JU) wurde im
Rahmen der Agrarpolitik 2014 bis 2017 im Bundesgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht (BGBB) verankert: Der Geltungsbereich des Gesetzes wird demnach künftig
auf kleine Grundstücke im Beizugsgebiet einer Landumlegung ausgedehnt, bis der neue
Besitzstand im Grundbuch verankert ist. Dadurch soll den Bewirtschafterinnen und
Bewirtschaftern die Durchführung von Landumlegungen, welche zu erhöhter Effizienz
und geringeren Produktionskosten führen, erleichtert werden. Die WAK-SR empfahl
Ende des Berichtsjahrs, diese Bestimmung BGBB anzunehmen und die damit erfüllte
Motion entsprechend abzulehnen. 16
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Tierische Produktion

Ein Postulat Gschwind (cvp, JU) wurde im Berichtsjahr vom Nationalrat überwiesen. Der
Bundesrat wird mit der Durchführung einer ausführlichen vergleichenden Studie über
die Preisunterschiede von Tierarzneimitteln in der Schweiz und benachbarten Ländern
wie Deutschland, Österreich oder Frankreich beauftragt. Eine kurze, nicht
repräsentative Studie des Preisüberwachers legte bereits den Verdacht nahe, dass
Veterinärmedizin in der Schweiz teurer ist als im Ausland. Damit der Bundesrat
Massnahmen einleiten kann, müssen diese Ergebnisse jedoch zuerst bestätigt werden. 17

POSTULAT
DATUM: 28.09.2012
JOHANNA KÜNZLER

Der Nationalrat behandelte eine Motion Gschwind (cvp, JU), welche den Bundesrat mit
einer Senkung der Tierarzneimittel-Preise auf das Niveau der EU beauftragt. Gschwind
begründete seine Forderung mit Verweis auf einen im Vorjahr erschienenen Bericht
des Preisüberwachers, in dem für die Schweiz höhere Preise von durchschnittlich 70%
gegenüber jenen in europäischen Vergleichsländern festgestellt wurden. Dies sei nebst
der kleinen Marktgrösse hauptsächlich auf die schweiz-spezifischen Anforderungen bei
den Verpackungsbeschriftungen zurückzuführen. Bundesrat Berset entgegnete, dass
man mit der Revision des Heilmittelgesetzes nichttarifäre Handelshemmnisse bereits
signifikant reduziert habe. Ein Abkommen mit der Europäischen Arzneimittelbehörde
stelle zudem weitere Erleichterungen für den Marktzugang und auch damit verbundene
niedrigere Preise in Aussicht. Dieses werde zurzeit aber von der Europäischen
Kommission aufgrund institutioneller Fragen blockiert, man solle sich daher noch ein
wenig gedulden. Nichtsdestotrotz stellten sich 96 grösstenteils bürgerliche
Parlamentarier hinter das Anliegen. Die Motion wartete Ende Berichtsjahr auf ihre
Behandlung im Ständerat. Das Postulat des gleichen Urhebers, in dessen Auftrag der
Bericht des Preisüberwachers verfasst worden war, wurde indes von den beiden
Kammern als erfüllt abgeschrieben. 18

MOTION
DATUM: 17.06.2014
JOHANNA KÜNZLER

Der Ständerat teilte die Ansicht der grossen Kammer nicht und entschied, die Motion
Gschwind (cvp, JU) zur Senkung der Tierarzneimittel-Preise mit 26 zu 14 Stimmen (3
Enthaltungen) abzulehnen. Zwar werden laut SGK-Sprecherin Egerszegi-Obrist (fdp, AG)
tiefere Tierarzneimittelpreise und vereinfachte Rahmenbedingungen für einen
Marktzutritt für Tierarzneimittel von einer Kommissionsmehrheit befürwortet, der
Vorschlag, die Preise generell auf das EU-Niveau zu senken, aber abgelehnt. Es sei
wichtig den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier nicht für tiefere Preise aufs
Spiel zu setzen. Eine von Graber (cvp, LU) angeführte Minderheit versuchte erfolglos die
kleine Kammer von der Motion zu überzeugen. Die befürwortenden
Ständeratsmitglieder argumentierten, dass in Anbetracht der Frankenstärke nichts
unversucht bleiben dürfe, um das Preisniveau für Tierarzneimittel auf ein tieferes
Niveau zu senken. Das Nein des Ständerates führte jedoch zur endgültigen Ablehnung
der Motion. 19

MOTION
DATUM: 17.03.2015
LAURA SALATHE

Pflanzliche Produktion

L'initiative parlementaire intitulée "Stop au bradage ruineux du sucre! Pour la
sauvegarde de l'économie sucrière indigène", déposée par le directeur de l'USP et
conseiller national libéral-radical Jacques Bourgeois (plr, FR), propose de trouver une
solution à l'effondrement des prix du sucre qui a pour conséquence de mettre en
danger la poursuite de la culture des betteraves sucrières en Suisse. Selon l'initiant, les
prix du sucre ont baissé de 30 à 50 % depuis que l'UE a adapté sa politique en matière
de production de sucre. En effet, l'Union Européenne ne fixe plus de quotas pour cette
dernière, inondant donc le marché suisse avec les excédents de production. 10% des
producteurs suisses de betteraves sucrières ont arrêté cette culture en 2016, soit 500
agriculteurs. Le député propose donc que des mesures de protection soient
appliquées, dont une hausse massive de la taxe à l'importation – celle-ci s'élevant en
Suisse à 50 francs par tonne, alors qu'elle est de 419 euros au sein de l'UE et que les
règles fixées par l'OMC permettraient de les monter à 610 francs suisses. Il précise
finalement que cette mesure coûterait aux consommateurs et consommatrices
l'équivalent d'un demi centime par plaque de chocolat de 100 grammes ou à un
centime sur un pot de confiture de 250 grammes. Cette initiative parlementaire
s'inscrit dans la ligne de la pétition (15.2031: "Sauvons le sucre suisse") déposée par la
Fédération Suisse de Betteraviers (FSB), ayant les mêmes buts, à laquelle le Conseil des
Etats a cependant décidé de ne pas donner suite.
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La situation de la production indigène de sucre bénéficie également d'un écho dans les
médias – en parallèle aux débats relatifs à la taxation du sucre pour des raisons de santé
publique –, où l'on apprend que la tonne de betteraves se vendait 105 francs suisses en
2005 et 39 francs suisses en 2018. Cela a eu pour conséquence que les agriculteurs et
agricultrices, comme le rapporte Pierre-Alain Epars – président de l'Association des
betteraviers de Suisse occidentale –, se sont réorganisés pour mutualiser les
transports, l'achat de machines ainsi que parfois les terrains, afin de baisser au
maximum les coûts de production. Cela n'a pas empêché un nombre conséquent
d'agriculteurs d'arrêter cette culture, ayant pour conséquence que les deux principales
fabriques de sucre raffiné du pays importent des betteraves d'Allemagne, par manque
de production indigène.

Soutenue par la CER-CN, l'initiative parlementaire Bourgeois a été balayée par une
majorité de sa commission sœur, la CER-CE. L'initiative passe donc aux mains du
conseil de la première commission, à savoir, le Conseil national. La commission de
l'économie et des redevances vient devant la chambre avec une proposition de la
majorité, à savoir, accepter l'initiative parlementaire Bourgeois ainsi qu'une
proposition d'une minorité Jans proposant de la rejeter. 
Lors des débats, la minorité emmenée par le député socialiste Beat Jans (ps, BS)
critique cette initiative décrite comme peu claire – elle veut hausser les droits de
douane afin d'atteindre un prix minimum, mais sans en préciser le montant – et
triplement inutile: le Conseil fédéral peut déjà aujourd'hui augmenter s'il le souhaite les
droits de douane jusqu'à hauteur de 600 francs par tonne, le secteur peut déterminer
le prix en négociant avec les transformateurs voulant utiliser du sucre suisse et
finalement le Conseil fédéral peut, par le biais de la loi sur l'agriculture ("contributions
pour cultures particulières") et si nécessaire, soutenir financièrement la production de
betterave sucrière. Le député socialiste attaque, de plus, la fraction UDC qui critiquait,
le matin même, son postulat relatif à la reprise des exploitations agricoles comme étant
de l'ordre de la RDA, car s'intéressant au potentiel des coopératives paysannes, alors
que cette initiative parlementaire Bourgeois veut fixer un prix minimum de la tonne de
sucre – une mesure, elle, réellement caractéristique de la RDA selon Beat Jans.
La majorité de la commission, quant à elle, considère qu'il est nécessaire d'augmenter
les droits de douane pour l'importation de sucre, afin de garantir un prix minimum pour
le sucre suisse. Le rapporteur francophone de la commission, Jean-Paul Gschwind
(pdc, JU), rappelle qu'aucune taxe – dans le cadre des accords bilatéraux – n'est perçue
sur le sucre contenu dans les denrées alimentaires transformées circulant entre l'Union
européenne et la Suisse (solution dite du double zéro) et que depuis 2005, la Suisse a
adapté ses droits de douane concernant l'importation de sucre de manière à ce que le
prix de ce dernier corresponde à celui en vigueur au sein de l'UE; une situation qui ne
peut plus être tenue depuis l'abolition des quotas sur le marché européen. Jean-Paul
Gschwind revient également sur la décision de la CER-CE de ne pas donner suite à
cette initiative parlementaire, celle-ci argumentant que la fixation d'un prix minimum
ne réglerait qu'une petite partie du problème et que la recherche de solution entre
acteurs de la filière était à privilégier. Celle-ci se réserve cependant le droit de déposer
une intervention si les discussions entre acteurs n'aboutissent à rien. La majorité de la
commission du Conseil national considère cependant qu'entre temps, aucune solution
n'a été trouvée et que la pression exercée par le marché européen est trop grande,
d'où le maintien de sa position vis-à-vis de cette initiative. 
Lors du vote, une majorité du Conseil national décide de suivre, par 94 voix contre 69
et 17 abstentions, l'avis de la majorité de sa commission et ainsi de donner suite à
l'initiative parlementaire Bourgeois. Les voix de soutien proviennent majoritairement
des rangs de l'UDC et du PDC ainsi que de quelques députés PLR. Les partis de gauche,
quant à eux, rejettent massivement l'objet. 20
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Tierhaltung, -versuche und -schutz

L'initiative pour les vaches à cornes a été soumise au corps électoral. Le texte, qui
souhaite soutenir les éleveuses et éleveurs prenant la décision de laisser leurs cornes
aux vaches et aux chèvres a trouvé un écho important dans les médias suisses et
internationaux. De l'aveu même de l'initiant, Armin Capaul, c'est cet enthousiasme
médiatique qui lui a permis d'en arriver aux urnes. Cela peut s'expliquer par la
démarche atypique de ce citoyen et paysan et de sa femme, Claudia Capaul, qui luttent
depuis des années pour cette cause. L'initiative populaire constitue leur dernier
recours, eux qui sont tout d'abord passés par des échanges avec l'OFAG, puis par des
interventions parlementaires et finalement par une pétition dotée de 18'000
signatures, remise à Johann Schneider-Ammann. 
Inscrire une telle requête dans la Constitution fédérale n'est pas anodin et a soulevé de
nombreuses questions sur la démocratie suisse. Le journal «Le Temps» a publié un
éditorial dans lequel ce sujet de votation était décrit comme noble, révélant la vigueur
de la démocratie suisse. Un oui dans les urnes serait, de plus, l'occasion de redonner
«son intégrité physique à un puissant symbole suisse».
Ce symbole suisse a également été thématisé par la «Basler Zeitung» dans laquelle on
pouvait lire que la vache, au même titre que la montagne, est un mythe suisse des
temps anciens. Ou encore dans la «WOZ» qui rappelait qu'une grande proximité existe
entre cet animal et l'histoire suisse, les Suisse.sse.s se faisant appeler, déjà durant le
Moyen Âge tardif, «Kuhschweizer» par les nobles allemands. On apprend, de plus,
qu'avec la modernisation et l'industrialisation de la société suisse, les races de vaches
ont également fortement évolué afin de répondre aux impératifs productivistes. C'est
particulièrement après la deuxième guerre mondiale que l'agriculture suisse a cherché
à rendre la vache fonctionnelle, à savoir: «eine aus Haut, Knochen und Euter
bestehende Milchmaschine» selon les propos de Hans Moos alors professeur à l'EPFZ.
Pour le rédacteur de l'article de la «WOZ», l'historien Werner Baumann, cette initiative
se trouve au cœur d'une logique allant à l'encontre du fonctionnalisme et du
productivisme que l'agriculture suisse a connus durant le 20ème siècle. Dans ce même
mouvement se retrouve également le retour à une plus grande diversité des races sur le
territoire, l'historien citant l'exemple de ces paysan.ne.s élevant des buffles d'eau ou
des vaches de la race Angus venant d'Écosse, ou encore l'émergence de l'organisation
«Neue Schweizer Kuh» qui lutte contre cette tendance de la vache «prête-à-jeter».
Le débat engagé dans le cadre de cette initiative s'est avéré être plus complexe qu'il
pouvait en avoir l'air. Comme le titrait le journal «Tages Anzeiger», cette initiative vise
le bien-être animal, mais peut également être mortelle («Tierfreundlich aber tödlich»). 
Certains commentaires dénoncent donc un débat folklorique, à l'image du conseiller
national et vétérinaire Jean-Paul Gschwind (pdc, JU) qui ne manque pas de rappeler
que les vaches peuvent se blesser entre elles en stabulation libre avec leurs cornes. Un
paysan du chablais vaudois expliquait dans les médias que les vaches peuvent, par
exemple, se déchirer les mamelles ou «s'éouamber», autrement dit, se faire éclater la
panse en patois. Pour rappel, seules 10 à 20 pour cent des vaches ont encore leurs
cornes en Suisse. D'autres voix, à l'image de la conseillère nationale verte Adèle Thorens
(verts, VD), se défendent de lancer un faux débat, s'appuyant sur la LPA qui vise
explicitement à protéger la dignité des animaux. Selon la députée verte, la vision
productiviste de l'agriculture, portée par le ministre de l'agriculture, Johann
Schneider-Ammann, pousse à adapter les bêtes aux infrastructures, afin de pouvoir
faire plus de profit, alors que c'est bien le contraire qu'il faudrait faire, à savoir adapter
les infrastructures aux besoins des animaux. Selon le FIBL, les vaches à cornes auraient
besoin de 20 à 40 pour cent de plus de place que leurs consœurs écornées. De plus, les
initiant.e.s dénoncent une pratique douloureuse pour l'animal et qui l'ampute d'un
organe vivant à l'utilité multiple (soins corporels, communication, régulation de la
température, etc.). Les résultats provisoires d'une étude qu'Agroscope a mené sur
plusieurs années semble confirmer l'importance que revêtent les cornes pour les
vaches. Les vaches non-écornées régleraient leurs conflits et les problèmes de rivalité
le plus souvent sans en venir au contact physique, contrairement à leurs consœurs
écornées. Ces dernières n'auraient donc pas forcément de blessures ouvertes, mais
bien plus souvent des hématomes et des fractures diverses. Quant à l'écornage, une
étude récemment publiée par la faculté de vétérinaire de Berne montre que 40 pour
cent des veaux écornés souffrent encore de cet acte 3 mois plus tard, alors que deux
tiers des chèvres ne sont pas anesthésiées correctement.  De plus, selon les
chercheuses et chercheurs de l'Université de Berne, la douleur post-opératoire est
comparable à une brûlure au troisième degré. Malgré ces résultats, la Société des
Vétérinaires Suisses (SVS) a pris position contre le texte, redoutant une augmentation
des accidents avec les paysan.ne.s.
L'ambivalence de ce débat réside certainement également dans l'histoire de l'écornage
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des vaches. Cette pratique remonte à une quarantaine d'années, lorsque les
paysan.ne.s, pour des raisons de bien-être animal, ont commencé à laisser leurs vaches
en stabulation libre, tout en les écornant afin de garantir une certaine sécurité pour les
animaux et les humains. Les deux camps ont donc brandi l'argument du bien-être
animal. Le ministre de l'agriculture, Johann Schneider-Ammann, dont cette votation
représente le dernier combat avant son départ, redoute qu'en cas d'acceptation du
texte, les paysan.ne.s retournent à cette pratique consistant à attacher les vaches dans
les étables, sans leur laisser de liberté de mouvement. 
Le camps des opposant.e.s a également argumenté en évoquant le progrès scientifique,
des races de vache pouvant, aujourd'hui déjà, naître dénuées de leurs cornes, ce qui
est vu comme une solution d'avenir. Les vaches naissant sans cornes ont toujours
existé; des vaches que la génétique appliquée à la reproduction bovine va sélectionner
afin de proposer des descendances aux propriétés similaires.
La mise en application du texte serait, selon les initiant.e.s, assez simple: il suffirait de
lier cette aide financière aux programmes de sortie en plein air. Comptant CHF 190 par
vache et CHF 38 par chèvre, ils estiment les coûts à CHF 15 millions par an – entre CHF
10 et 30 millions selon la Confédération –, pour eux donc, une goutte d'eau dans le
budget agricole qui resterait inchangé. Les initiant.e.s proposent, en effet, de prendre
l'argent dans le budget des contributions à la qualité du paysage, la vache «cornée»
étant également une composante du paysage suisse recherchée par les touristes. Au
contraire, en cas d'acceptation du texte, l'USP – qui a par ailleurs décidé de laisser la
liberté de vote – réclamerait une augmentation du budget agricole, l'organisation
paysanne redoutant des conflits entre agricultrices et agriculteurs en cas de nouvelle
répartition de l'enveloppe budgétaire.
Les autres organisations paysannes se sont montrées plus clivées sur ce thème, l'Union
suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) s'opposant au texte, tandis que
l'Association des petits paysans la soutient.

Durant les semaines qui ont précédé la votation, l'initiative n'a eu de cesse de perdre
du terrain. Alors que 53 pour cent des personnes interrogées dans le cadre du sondage
effectué par Tamedia soutenaient le texte au début du mois d'octobre, elles n'étaient
plus que 45 pour cent deux semaines avant l'échéance électorale. 
Finalement, le résultat de la votation se situe bien loin des attentes d'Armin Capaul qui
tablait sur un soutien de 80 pour cent de l'électorat. En effet, l'initiative n'a séduit que
45.3 pour cent des personnes s'étant rendues aux urnes, réussissant toutefois à
décrocher quelques cantons, à l'image de Genève où l'initiative a été plébiscitée par
59.8 pour cent des votantes et votants. A l'image du score réalisé dans le canton du
bout du lac Léman, un fossé s'est formé entre les villes et la campagne, les centres
urbains ayant soutenu l'initiative, tandis que la campagne s'y est opposée, à l'exception
du canton de Glaris (50.9%). Pour le politologue Nenad Stojanovic, cette différence
peut s'expliquer, d'une part, par la couleur politique des grandes villes suisses (pour la
plupart, à majorité rose-verte) et, d'autre part, également par l'image idéalisée de la
campagne entretenue par les urbains. Selon les propos rapporté par la «NZZ», une
partie du monde paysan redoute ce clivage ville-campagne qui sera certainement
décisif lors des votations sur les pesticides (initiative pour une eau potable propre et
initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse).

Plutôt encouragé par le résultat final et par le «Chapeau!» lancé en guise de félicitation
par le ministre de l'agriculture, le comité d'initiative formé autour du couple Capaul a
annoncé vouloir continuer le combat, souhaitant intervenir dans le cadre de la
procédure de consultation quant à la politique agricole 22+.

Votation du 25 novembre 2018
Participation: 48.30%
Oui: 1'144'845 (45.27%) / Cantons: 4 2/2
Non: 1'384'027 (54.73%) / Cantons: 16 4/2 	

Consignes de vote:
- Oui: Les Verts, PS, PEV, Vert'libéraux,
- Non: PBD, PDC, UDC, PLR
- Liberté de vote: USP 21
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Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in der Wintersession 2018 als
Erstrat. Die Mehrheit der FK-NR hatte entschieden, die Ausgaben im Voranschlag
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um 60 Mio. zu reduzieren. Den grössten Teil
dieser Differenz wollte die Kommission durch Kürzungen in der Höhe von CHF 45 Mio.
bei der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge erzielen;
diese Einsparungen könnten erreicht werden, wenn die aktuelle, sinkende Zahl an
Asylgesuchen berücksichtigt werde, erklärte die Kommission. Zusätzliche Finanzierung
sah die Kommission für das Grenzwachtkorps vor, das mit CHF 2.8 Mio. 44 neue Stellen
finanzieren sollte; dieser Betrag sollte jedoch departementsübergreifend beim Personal
kompensiert werden. 
Daneben lagen 54 Minderheitsanträge vor, von denen die meisten von der SVP- und der
SP-Fraktion stammten und nur vereinzelte erfolgreich waren. Die Stossrichtung dieser
Anträge widerspiegelt sich deutlich in den Voten der Fraktionssprechenden in der
allgemeinen Debatte: Während Franz Grüter (svp, LU) für die SVP «zur Vorsicht im
Umgang mit den Staatsfinanzen» mahnte und wie zahlreiche weitere Votantinnen und
Votanten der bürgerlichen Parteien den begrenzten finanziellen Handlungsspielraum
des Bundes hervorhob, erachtete Samuel Bendahan (sp, VD) als Vertreter der SP-
Fraktion die aktuelle Situation als Chance für Investitionen in die Zukunft. 
Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in sechs Blöcken. Die SVP bemühte
sich mit ihren Minderheitsanträgen zum Beispiel um Kürzungen oder zumindest um
einen Verzicht auf Erhöhungen bei den Personalkosten, bei Beratung und
Auftragsforschung über alle Departemente hinweg, beim Bundesamt für Energie, beim
Generalsekretariat des VBS, beim Bundesamt für Kultur oder beim BFS. Nach dem
starken Anstieg in den letzten Jahren brauche es zudem eine «massvolle Dämpfung»
durch eine Plafonierung der Ausgaben für die internationale Zusammenarbeit, beim
EDA und bei der Entwicklungshilfe, erklärte Peter Keller (svp, NW). Zudem wurde eine
vollständige Streichung des Aufwands des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung
von Frau und Mann gefordert. Alle aufgezählten Anträge wurden abgelehnt.
Die Mitglieder der SP-Fraktion beantragten in ihren Minderheitsanträgen, auf die
Querschnittskürzungen beim Sach- und Betriebsaufwand, welche die Mehrheit der FK-
NR vorgeschlagen hatte, zu verzichten. Weitere Anträge auf zusätzliche Finanzierung
oder auf einen Verzicht auf Reduktion wurden unter anderem im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit, beim Funktionsaufwand des Gleichstellungsbüros, beim
BSV-Globalbudget oder beim Verteidigungsbudget gestellt. Philipp Hadorn (sp, SO)
beantragte, die Zahlen für die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
auf die neue Formel des SEM zu stützten, anstatt die aktuellen Zahlen des laufenden
Jahres zu verwenden. Bereits in der Debatte zum Voranschlag 2017 hatte die FK-NR
darauf verzichtet, die neu entwickelten Kennzahlen zu verwenden. Schliesslich
beantragte eine Minderheit Meyer (sp, ZH), die zusätzlichen Stellen für das
Grenzwachtkorps ohne Kürzungen bei anderen Departementen zu verwirklichen. Auch
diese Anträge scheiterten allesamt. Erfolgreich waren die Anträge der SP hingegen
bezüglich Bildung und Forschung. Hier reichte die SP-Fraktion acht Anträge ein, mit
denen das Budget in Übereinstimmung mit dem Mitbericht der WBK-NR wieder dem
Niveau der BFI-Botschaft 2017-2020 angepasst werden sollte. Umstritten war dabei vor
allem die Frage, ob diese neuen Beträge in Übereinstimmung mit der Motion Dittli (fdp,
UR; Mo. 16.3705) teuerungsbereinigt seien, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, FR)
argumentierte, oder ob dadurch die Teuerungsbereinigung, die
departementsübergreifend vorgenommen worden war, im Bildungsbereich wieder
rückgängig gemacht werde, wie Finanzminister Maurer beteuerte. Bis auf einen wurden
alle Anträge betreffend das WBF angenommen. 
Anträge erfolgten auch durch Mitglieder der übrigen Fraktionen, auch sie waren jedoch
grösstenteils erfolglos. Angenommen wurde jedoch ein Minderheitsantrag Bigler (fdp,
ZH), der den Funktionsaufwand der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) verglichen
mit dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.97 Mio. kürzen wollte. Der Bundesrat
hatte den Funktionsaufwand um 10 Prozent aufgestockt, damit die EFK ihren
Personalbestand um 10 Vollzeitstellen ausbauen kann. Die EFK ist laut
Finanzkontrollgesetz das oberste Aufsichtsorgan des Bundes und überwacht unter
anderem die finanzielle Führung der Bundesverwaltung. Sie sei mit den
Untersuchungen und Prüfungen unter anderem bezüglich der Bürgschaften für
Hochseeschiffe, der Ruag und dem Mandat der Finanzdelegation zur Governance der
Arbeitslosenversicherung überlastet, hatte die EFK erklärt. Der Antragssteller warf
diesbezüglich jedoch die Frage auf, ob man wirklich eine «eigentliche
Überwachungsbehörde» wolle. Mit dem bisherigen Personalbestand sei ein
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«priorisiertes Controlling» durchaus möglich, zumal es der EFK – mit Verweis auf die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III und zur Debatte zu den
Waffenexporten – bereits jetzt möglich sei, «kaum gesetzeskonforme Stellungnahmen
zu politischen Geschäften abzugeben». Albert Vitali (fdp, LU) betonte als Vizepräsident
der Finanzdelegation (FinDel) die einstimmige Unterstützung Letzterer für den Antrag
der Eidgenössischen Finanzkontrolle auf mehr Ressourcen für ihre Kontrolltätigkeit.
Diskussionen zum Rollenverständnis und zur Kommunikation der EFK seien nicht im
Rahmen der Budgetdebatte vorzunehmen; die FinDel werde dies mit der EFK in Kürze
diskutieren. Mit 111 zu 77 Stimmen setzten sich die SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP-
und der CVP-Fraktion sowie ein Mitglied der BDP-Fraktion durch und verwarfen die
Erhöhung. 
Erfolgreich war auch ein Antrag Gschwind (cvp, JU) für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags für das Alpine Museum Schweiz  2019 sowie in den Finanzplanjahren. In
der Antwort auf die Interpellation Engler (cvp, GR; Ip. 18.3543) habe der Bundesrat die
Bedeutung des Museums anerkannt, argumentierte Gschwind. Nun solle die
Vernetzungsarbeit nicht nur mit CHF 250'000, sondern zusätzlich mit CHF 530'000
unterstützt werden. 

«Mit dem Budget werden die Finanzen gesteuert», betonte Heinz Siegenthaler (bdp, BE)
im Rahmen der Budgetdebatte. Dass dies nicht ausschliesslich der Fall ist, liegt am
neuen Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB), das die Steuerung der
Verwaltungseinheiten durch eine Kombination aus Globalbudgets und
Leistungsinformationen im Rahmen des Voranschlags und des Finanzplans erlaubt. So
erfreuten sich die Sollwerte, die im Rahmen der Planungsgrössen im Voranschlag
festgelegt werden können, in betreffendem Jahr grosser Beliebtheit. Die Mehrheit der
Finanzkommission schlug vor, als neues Ziel für die Bundeskanzlei eine Überprüfung der
ausserparlamentarischen Kommissionen festzulegen. Die Bundeskanzlei solle diese
Kommissionen anhand der Kriterien «ausgewiesene Notwendigkeit» und «effektiv
nachgewiesene Subsidiarität» beurteilen und ihre Anzahl im nächsten Jahr um
mindestens 10 Prozent reduzieren. Allgemein kritisierte Heinz Siegenthaler dieses
Vorgehen deutlich: Verwaltungsakte seien nicht Aufgabe der Finanzpolitik, erklärte er.
In diesem Falle komme hinzu, dass die Bundeskanzlei – wie auch Finanzminister Maurer
betonte – diesbezüglich gar keine Entscheidungskompetenz habe und dieses Ziel daher
gar nicht erreichen könne. Dennoch folgte der Nationalrat dem Mehrheitsantrag und
stimmte der Sollgrösse mit 106 zu 88 Stimmen gegen den Widerstand von SP, Grünen,
BDP und der Mehrheit der CVP zu. 
Ebenso umstritten war die Frage, ob die durchgeführten Personalbeurteilungen in der
Bundesverwaltung zukünftig als Sollwert einer Normalverteilung folgen müssen, wie es
die FK-NR forderte. Thomas Weibel (glp, ZH) erklärte das Anliegen zwar für
unterstützungswürdig, kritisierte aber die «Hauruck-Übung» der Kommission. Barbara
Gysi (sp, SG) kritisierte die «komische Forderung», gemäss der man gleich viele
schlechte wie gute Mitarbeitende haben müsse. Auch hier waren die Proteste jedoch
nicht von Erfolg gekrönt, mit 118 zu 76 Stimmen stimmte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag der Kommission zu. 
Schliesslich schlug die Finanzkommission mit 16 zu 8 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor, es
dem SEM als Ziel aufzuerlegen, bis zum 31. Dezember 2020 ein
Rückübernahmeabkommen mit Eritrea abzuschliessen. Während Kommissionssprecher
Thomas Müller (svp, SG) die Meinung vertrat, man müsse – wie im Fussball – mit einer
«klaren Zielsetzung in den Match gehen», um zu gewinnen, hielt Alois Gmür (cvp, SZ) im
Namen der Minderheit fest, dass dieses Ziel «völlig aus der Luft gegriffen» sei. Eritrea
habe noch mit keinem Land ein solches Abkommen abgeschlossen. Zudem sei nicht
klar, welche Konsequenzen ein Nichterreichen des Ziels habe. Mit 99 zu 92 Stimmen
setzten sich die geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen mit Unterstützung
je eines Mitglieds der CVP und der BDP auch hier durch. 
Doch nicht nur die bürgerliche Mehrheit der FK-NR, auch Mitglieder der SP-Fraktion
beabsichtigten die Nutzung des Instruments der Sollwerte: Eine Minderheit Kiener
Nellen (sp, BE) wollte die eidgenössische Steuerverwaltung über die Planungsgrössen in
zwei Anträgen dazu verpflichten, sowohl für die Verrechnungssteuer als auch für die
Mehrwertsteuer mehr Steuerinspektionen vor Ort vorzunehmen. Beide Anträge fanden
jedoch nur bei den Mitgliedern der SP, der Grünen und der EVP Unterstützung. 

Nach dreitägiger Debatte verabschiedete die grosse Kammer den Voranschlag 2019 mit
126 zu 60 Stimmen (bei 7 Enthaltungen). Wie bereits im Jahr zuvor lehnte die Mehrheit
der SVP-Fraktion das Budget ab. Der Voranschlag beinhaltete in dieser Version einen
Überschuss von CHF 1.209 Mrd. und einen strukturellen Überschuss von 915 Mio., wies
also um CHF 54 Mio. höhere Ausgaben auf als die Version des Bundesrates und um CHF
121 Mio. höhere als die Version der FK-NR. 22

01.01.89 - 01.01.19 19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Finanzausgleich

Auch 2013 gab es wie bereits in den Vorjahren einige Vorstösse, die auf eine Änderung
der Organisation des Finanzausgleichs zielten. Die im Vorjahr vom Ständerat
abgelehnte Schwyzer Standesinitiative (11.320) wurde 2013 vom Nationalrat sistiert, bis
der für Frühling 2014 erwartete zweite Wirksamkeitsbericht zur NFA vorliegt. Der
Schwyzer Vorschlag sieht eine neutrale Zone vor: Ressourcenschwache, aber über
genügend Eigenmittel verfügende Kantone, sollten keine Gelder erhalten. Für die
Interessen der Geberkantone und vor allem für eine verbesserte Wirksamkeit der NFA
will sich auch eine Ende 2013 eingereichte Standesinitiative des Kantons Nidwalden
einsetzen. Eine noch nicht behandelte Motion Pezzatti (fdp, ZG) (13.3170) verlangt
Mindestanforderungen für den Erhalt von NFA-Geldern und den Zwang der
Empfängerkantone zu einem rigideren Finanzhaushalt. Der Bundesrat empfiehlt die
Motion zur Ablehnung. Die NFA könne nur funktionieren, wenn die Mittel ohne
Zweckbindung ausgerichtet würden. Die kantonale Finanzpolitik müsse autonom
bleiben. Zwei bereits 2011 eingereichte Motionen Carobbio (sp, TI) (11.3262) und Fluri
(fdp, SO) (11.3504) wurden im Berichtsjahr abgeschrieben. Erstere hätte eine
progressive Gestaltung der Ausgleichsbeiträge der ressourcenstarken Kantone verlangt
während zweitere die Städte in die Evaluation der NFA einbeziehen wollte. Zwei Ende
2012 bzw. im März 2013 eingereichte Motionen Gössi (fdp, SZ) (12.3839) und Aeschi (svp,
ZG) (13.3095), die unter anderem eine Neuberechnung des Ressourcenindex unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Ressourcenstärke (z.B. unter Berücksichtigung von
Einnahmequellen, Bundessubventionen und Lebenskosten) verlangen, wurden 2013
hingegen noch nicht behandelt. Ende Jahr räumte der Bund Fehlanreize bei der NFA
ein, die mit dem neuen Wirksamkeitsbericht im Frühjahr 2014 erörtert werden würden.
Geprüft werde insbesondere die Solidarhaftung. 23

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.12.2013
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2015 nahm sich die grosse Kammer als Zweitrat den
Grundbeiträgen des Ressourcen- und Lastenausgleichs für die Beitragsperiode 2016-
2019 an. Entgegen der Meinung des Ständerats, der sich im vorangegangenen Dezember
gegen die vom Bundesrat vorgeschlagene Reduktion des Ressourcenausgleichs um CHF
330 Mio. ausgesprochen hatte, folgte der Nationalrat seiner vorberatenden
Finanzkommission (FK-SR) und gab deren Mehrheitsmeinung, dem Bundesrat
zuzustimmen, mit 101 zu 88 Stimmen gegenüber jener einer Minderheit Gschwind (cvp,
JU), die dem Ständerat folgen wollte, den Vorzug. Geschlossen für den Antrag des
Bundesrates stimmten einzig die Grünliberalen. Durch alle anderen Fraktionen zog sich
eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Geber-Nehmer-Konfliktlinie. Gleichwohl
konnten sich - für einmal - die Geberkantone durchsetzen. Auch die Frage, wie viel
Geld in den kommenden vier Jahren für den Lastenausgleich aufgewendet werden soll,
war im Nationalrat umstritten. Die FK-NR hatte sich in der Vorberatung für eine
Aufdotierung des soziodemografischen Lastenausgleichs um CHF 196 Mio.
ausgesprochen. Die Zentrumslasten müssten besser abgegolten werden, so die Meinung
der Kommissionsmehrheit. Die Höhe der Aufstockung entsprach exakt dem beim
Ressourcenausgleich eingesparten Bundesanteil. Dieser Antrag scheiterte jedoch in der
Abstimmung, wenngleich mit 93 zu 94 Stimmen nur hauchdünn, an einer Minderheit
Gasche (bdp, BE), die, dem Ständerat zustimmend, weder an der Gesamtdotierung des
Lastenausgleichs noch an deren paritären Aufteilung auf die geografisch-topografische
bzw. soziodemografische Komponente etwas ändern wollte. Damit war der
Lastenausgleich für die Beitragsperiode 2016-2019 in trockenen Tüchern. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2015
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum
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Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Nachdem der Ständerat den Bundesbeschluss über Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur FABI im Dezember 2012 um mehrere Ausbauprojekte ergänzt
und mittels eines zusätzlichen Mehrwertsteuerpromilles auf CHF 6,4 Mrd. aufgestockt
hatte, kam das Geschäft im Juni des Berichtjahres in den Nationalrat. Umstritten war
vor allem der plafonierte Fahrkostenabzug. Der Mehrheitsantrag wollte dem
ständerätlichen Vorschlag von einem Pauschalabzug von CHF 3'000 zustimmen. Eine
Minderheit Candinas (cvp, GR) wollte den Fahrkostenabzug dem Preis eines 2.-Klass-
Generalabonnements gleichsetzen. Eine Minderheit Quadri (lega, TI) lehnte eine
Plafonierung des Fahrkostenabzugs generell ab, da sie jene benachteilige, die auf das
Auto angewiesen seien. Eine Minderheit Grossen (glp, BE) forderte dagegen eine
komplette Abschaffung des Fahrkostenabzugs, da dies ein falscher Anreiz des Staates
sei. Ein Antrag Daniel Fässler (cvp, AI) verlangte einen Maximalbetrag von zehntausend
Franken, während die ersten zweitausend nicht abzugsberechtigt wären. Alle
Minderheits- und Einzelanträge konnten in der Abstimmung nicht gegen den
Mehrheitsantrag bestehen. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) versuchte erfolglos, die
vom Ständerat aufgenommene Mehrwertsteuer-Erhöhung zu verhindern. Der
Nationalrat folgte dem Mehrheitsantrag für Bestätigung der Änderung der kleinen
Kammer mit 125 zu 65 Stimmen. Bei der Vorlage zum Bundesgesetz über die
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur nahm der Nationalrat mit 124
zu 65 Stimmen den Antrag Fluri (fdp, SO) an, welcher forderte, dass ab 2019 die Hälfte
der gesprochenen Mitteln aus Schwerverkehrsabgabe und zweckgebundener
Verbrauchssteuer bis zur vollständigen Rückzahlung der Bevorschussung zur Verzinsung
und Rückzahlung verwendet werden. Zum Ausbauschritt 2025 gab es im Nationalrat
drei Anträge: Eine Minderheit Quadri (lega, TI) forderte die Aufnahme von
Planungsarbeiten zur Umfahrung von Bellinzona. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) wollte
den ursprünglichen, deutlich kleineren Ausbauschritt des Bundesrates jenem des
Ständerates vorziehen. Eine Minderheit Hurter (svp, SH) bat darum, die Elektrifizierung
und den Ausbau der Hochrheinbahn in den ersten Ausbauschritt aufzunehmen. Der
Nationalrat folgte allerdings in allen Abstimmungen deutlich der Kommissionsmehrheit,
welche die Vorlage des Ständerates übernehmen wollte. Ein Antrag Fluri (fdp, SO),
welcher eine Verknüpfung aller Teile des FABI-Geschäfts verlangte, damit keine
Unsicherheiten bezüglich der Referendumsfrist auftreten können, wurde vom Rat mit
142 zu 36 Stimmen angenommen. Beim Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit
für den Ausbauschritt 2025 zog der Rat den Mehrheitsantrag (Zustimmung zum
Beschluss des Ständerates) dem Minderheitsantrag Huber (fdp, UR; Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrates) mit 142 zu 41 Stimmen vor. Einer Minderheit Thomas Hurter
(svp, SH) gelang es, den Ausbau der Hochrheinbahn durch die Hintertüre einzubringen:
Der Nationalrat stimmte der von der Minderheit Hurter beantragten Änderung des
Bundesbeschlusses vom 8. März 2005 über den Verpflichtungskredit für die erste Phase
des HGV-Anschlusses mit 102 zu 82 Stimmen zu, erhöhte dort nachträglich den Kredit
um CHF 100 Mio. auf CHF 1'190 Mio. und führte die Verbindung Schaffhausen-Basel im
Bundesbeschluss auf. Mehrere Minderheitsanträge fanden keine Zustimmung, darunter
etwa der Antrag Regazzi (cvp, TI), welcher auch die Seilbahnen und den
Schienengüterverkehr in die langfristige Angebots- und Infrastrukturentwicklung
einbeziehen wollte, der Antrag Huber (fdp, UR), welcher eine Befristung des
Bahninfrastrukturfonds bis 2030 beabsichtigte oder der Antrag Quadri (lega, TI),
welcher ein Mitspracherecht der Gemeinden in Artikel 48b und 48d des
Eisenbahngesetzes festschreiben wollte. Keine Zustimmung fand auch die Minderheit II
Candinas (cvp, GR), welche wie der Ständerat die finanzielle Beteiligung der Kantone
über die Zuständigkeit für die Publikumsanlagen regeln wollte. Die
Finanzdirektorenkonferenz der Kantone hatte sich explizit für diese Lösung
ausgesprochen und Bundes- und Ständerat unterstützten diese Regelung. Der Antrag
Candinas wurde mit 142 zu 41 Stimmen verworfen. Der Nationalrat nahm alle Entwürfe
in den Gesamtabstimmungen deutlich an, worauf die Vorlage zur Differenzbereinigung
zurück an den Ständerat ging. In der kleinen Kammer sorgten nur zwei Differenzen für
Diskussionen: Zum Einen die Kantonsbeteiligung an der Finanzierung, welche gemäss
Nationalrat pauschal über die Bestellungen an den Regionalverkehr aufgeschlüsselt
werden sollte, zum Anderen die Änderung des HGV-Anschluss-Gesetzes zwecks
Aufnahme und Finanzierung der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Die
Verkehrskommission des Ständerates beantragte bei der Kantonsbeteiligung die
Zustimmung zum Entwurf des Nationalrates. Ein Einzelantrag Engler (cvp, GR) forderte
Festhalten am bundesrätlichen Vorschlag der Finanzierungsbeteiligung der Kantone via
die Publikumsanlagen. Diese Lösung wurde nun entgegen der ersten Debatte als
kompliziert und unzweckmässig bezeichnet, zudem wurde das Risiko betont, dass

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.06.2013
NIKLAUS BIERI
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kleine und finanzschwache Kantone mit der Sanierung von grossen Bahnhöfen
überfordert wären. Der Ständerat schwenkte mit 32 zu 8 Stimmen auf die Linie des
Nationalrates ein. Während die Standesvertreter von Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Schaffhausen für die vom Nationalrat aufgenommene Änderung des HGV-Anschluss-
Gesetzes zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke argumentierten, mahnten kritische
Stimmen, dass das Projekt der Hochrheinbahn ein Ad-hoc-Projekt sei und keine
grundsätzliche Prüfung durchlaufen habe wie die anderen Projekte, welche als
Ausbauprojekte in FABI aufgenommen worden seien. Auch solle eine Investition auf
deutschem Boden mittels Staatsvertrag geregelt werden. Der Ständerat entschied mit
32 zu 5 Stimmen gegen die Minderheit Janiak (sp, BL), welche Zustimmung zum
Nationalrat beantragt hatte. Diese letzte Differenz wurde im Nationalrat am 17.Juni
verhandelt. Eine Mehrheit der Kommission forderte die Zustimmung zum Ständerat.
Eine Minderheit Thomas Hurter (svp, SH) forderte Festhalten an der Änderung des HGV-
Anschluss-Gesetzes. Hurter zog seinen Minderheitenantrag allerdings zurück, da sein
Postulat bezüglich der Hochrheinbahn in der Kommission auf grossmehrheitliche
Zustimmung gestossen war. Der Nationalrat schwenkte damit gemäss Mehrheitsantrag
auf die Linie des Ständerates ein und räumte die letzte Differenz zu diesem aus. In den
Schlussabstimmungen im Juni nahm der Ständerat die Vorlagen einstimmig an. Fast
zeitgleich folgte der Nationalrat der kleinen Kammer und führte damit die Vorlage gegen
die Nein-Stimmen einer Mehrheit der SVP-Fraktion zum Abschluss. Die Volksinitiative
„Für den öffentlichen Verkehr“ wurde in der Folge zurückgezogen. Über die FABI
Vorlage wird im Februar 2014 an den Urnen befunden. 25

In der Sommersession 2014 debattierte der Nationalrat den Bundesbeschluss über die
Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr. Während der
Mehrheitsantrag der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
der Vorlage des Bundesrates zustimmte und nur die zusätzliche Aufnahme eines
Projektes in Chablais vorsah, verlangte eine Minderheit Hurter (svp, SH) die
Zurückweisung der Vorlage an den Bundesrat. Der Bundesrat solle die Vorlage erst
wieder ins Parlament bringen, wenn die Finanzierung im Schienen- und Strassenverkehr
(insbesondere durch den Fonds für den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehr
NAF) geklärt sei. Mit 154 zu 31 Stimmen trat der Nationalrat nicht auf den
Rückweisungsantrag ein. Eine Minderheit I Grossen (glp, BE) verlangte die Aufnahme
eines Projektes in Interlaken und eine Minderheit II Fluri (fdp, SO) unterstützte die
bundesrätliche Vorlage (d.h. ohne die Aufnahme von Chablais, wie es die
Kommissionsmehrheit beantragte). Ein Einzelantrag de Courten (svp, BL) verlangte
zudem die Aufnahme des Doppelspurausbaus Spiesshöfli (Binningen, BL) in die Priorität
A. Der Antrag der Minderheit I Grossen (glp, BE) setzte sich in der Abstimmung mit 141
zu 41 Stimmen gegen den Mehrheitsantrag durch, die Minderheit II Fluri (fdp, SO)
unterlag der Mehrheit mit 153 zu 31 Stimmen und der Antrag de Courten obsiegte gegen
den Kommissionsantrag mit 128 zu 54 Stimmen. Damit wurden die Mittel für die dritte
Tranche des Agglomerationsprogrammes von CHF 1,68 Mia. auf CHF 1,69 Mia. erhöht.
Die Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung mit 167 gegen 14 Stimmen bei 5
Enthaltungen an den Ständerat überwiesen. Die kleine Kammer beschloss am 16.
September 2014 Eintreten auf die Vorlage und nach kurzer Diskussion Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrates. Der Entscheid des Ständerates fiel einstimmig aus. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2014
NIKLAUS BIERI

Als Reaktion auf den Verlagerungsbericht 2013 reichte die FDP-Fraktion im März 2014
ein Postulat ein, mit welchem der Bundesrat mit der Prüfung eines neuen, realistischen
Verlagerungsziels gemäss Artikel 3 des Güterverkehrsverlagerungsgesetzes (GVVG)
beauftragt wird. Im Juni 2014 wurde das Postulat bekämpft, im März 2016 stimmte der
Nationalrat schliesslich zu. Die Debatte wurde nur drei Tage nach dem Urnengang zur
Sanierung des Gotthardstrassentunnels geführt, was die ohnehin emotionale Debatte
zusätzlich erhitzte. So wurde den Verfechtern eines neuen Verlagerungsziels
vorgeworfen, sie hätten im gerade zu Ende gegangenen Abstimmungskampf für die
zweite Röhre stets betont, dass die Verlagerungspolitik nicht in Frage gestellt werde.
Mit dem so kurz nach der Abstimmung erfolgenden Infragestellen des Verlagerungsziels
entstehe der Eindruck, die FDP hätte im Abstimmungskampf mit falschen Karten
gespielt. Diese Vorwürfe, vorgebracht von Nationalrätin Rytz (gp, BE) und Nationalrat
Bäumle (glp, ZH), konterte der Sprecher der FDP-Fraktion Fluri (fdp, SO) damit, dass es
seit Jahren unbestritten sei, dass das Verlagerungsziel von 650'000 alpenquerenden
Lastwagen pro Jahr bis 2018 nicht zu erreichen sei. Ein Rechtsstaat werde
unglaubwürdig, wenn er in Gesetzen an unrealisierbaren Forderungen festhalte, so
Fluri. Während es den Befürwortern des Postulats darum ging, die Verlagerungspolitik

POSTULAT
DATUM: 02.03.2016
NIKLAUS BIERI
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mit einem erreichbaren Ziel zu versehen, forderten die ablehnenden Stimmen, das
geltende Gesetz müsse halt konsequenter umgesetzt werden. Das Postulat wurde
schliesslich denkbar knapp angenommen: Mit 91 (Fraktionen von SVP und FDP) zu 90
Stimmen bei 7 Enthaltungen. 27

Mit einem Postulat wollte Nationalrat Regazzi (cvp, TI) ein  Staatssekretariat für
Verkehrspolitik anregen. Die Verkehrspolitik werde komplexer und international
vernetzter, was eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär mit einer
Gesamtverkehrsperspektive notwendig mache. In der Debatte vom Juni 2016 wies
Nationalrat Fluri (fdp, SO) darauf hin, dass der Bundesrat bereits die Kompetenz
besitze, die Position eines Staatssekretärs zu schaffen und zu besetzen und es deshalb
keiner weiteren Handlung bedürfe. Bundesrätin Leuthard bestätigte diesen Sachverhalt,
betonte aber auch ihre Offenheit gegenüber der diesbezüglichen Meinung des
Parlamentes. Der Nationalrat lehnte das Postulat mit 91 gegen 82 Stimmen bei 2
Enthaltungen ab. 28

POSTULAT
DATUM: 15.06.2016
NIKLAUS BIERI

Strassenverkehr

Nationalrat Gschwind (cvp, JU) störte sich an Artikel 90, Absatz 4 des
Strassenverkehrsgesetzes, welcher detailliert auflistet, welche
Geschwindigkeitsübertretungen als schwere Verstösse gelten. Gschwind beklagte
diesen Katalog als starr und bezeichnete ihn als Ausdruck des Misstrauens gegenüber
dem richterlichen Ermessen. Mit seiner Motion „Via sicura. Verhältnismässigkeit der
strafrechtlichen und administrativen Sanktionen wiederherstellen” vom März 2015
wollte Nationalrat Gschwind erreichen, dass Art. 90 Abs. 4 gestrichen wird. Der
Bundesrat hielt in seiner Stellungnahme vom Mai 2015 fest, die im fraglichen Artikel
genannten Verletzungen der maximalen Höchstgeschwindigkeiten seien derart massiv,
dass eine entsprechende straf- und administrativmassnahmenrechtliche
Sanktionierung gerechtfertigt sei. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion.
Im Plenum erläuterte Bundesrätin Leuthard im September 2016 die Herkunft des
Artikels und verwies darauf, dass einige Forderungen der Volksinitiative „Schutz vor
Rasern” vom Parlament in die Via sicura-Vorlage aufgenommen worden waren. Obschon
der Nationalrat diese Bestimmungen erst vor vier Jahren aufgenommen hatte, stimmte
er einer Änderung zu und nahm die Motion mit 101 zu 86 Stimmen bei 7 Enthaltungen
an. 29

MOTION
DATUM: 21.09.2016
NIKLAUS BIERI

„Eine sinnlose Bevormundung gegenüber dem Bürger und dem Gewerbe" sei das Verbot
von Verkauf und Ausschank von Alkohol auf Autobahnraststätten, befand die KVF-NR
und reichte im April 2017 eine Motion ein, welche die Benachteiligung des
Gastgewerbes auf Autobahnraststätten aufheben soll. Verkauf und Ausschank von
Alkohol soll auf den Autobahnraststätten mit den gleichen Auflagen wie im übrigen
Gastgewerbe möglich sein. Die Konsumenten müssten sich eigenverantwortlich an die
den Alkoholkonsum betreffenden Regeln des Strassenverkehrs halten. Das Anliegen in
die Kommission gebracht hatten Kurt Fluri (fdp, SO), Fabio Regazzi (cvp, TI) und Nadja
Pieren (svp, BE). Eine Kommissionsminderheit Hadorn (sp, SO) beantragte, die Motion
abzulehnen, der Bundesrat empfahl hingegen die Annahme. Der Nationalrat nahm die
Motion im Juni 2017 mit 115 gegen 62 Stimmen (3 Enthaltungen) an, dies obwohl vor
allem aus dem Kreis der SP und der Grünen auf die erfolgreiche Alkoholprävention
hingewiesen wurde, die sich in der Unfallstatistik zeige. 30

MOTION
DATUM: 13.06.2017
NIKLAUS BIERI

Aufgrund der Annahme der Motion KVF-SR am 27. Februar 2018 sah die KVF-SR keinen
weiteren Handlungsbedarf bezüglich der Via sicura. Sie beschloss deshalb an ihrer
Sitzung vom 9. April 2018 einstimmig, der parlamentarischen Initiative Addor (svp, VS)
"Via sicura. Nein zur Dreifachbestrafung" keine Folge zu geben. Aus dem gleichen
Grund empfahl sie ihrem Rat mit 8 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die im September
2016 vom Nationalrat angenommene Motion Gschwind (cvp, JU) "Via sicura.
Verhältnismässigkeit der strafrechtlichen und administrativen Sanktionen
wiederherstellen" abzulehnen. Der im Rat noch nicht behandelten, im März 2017
eingereichten parlamentarischen Initiative Rieder (cvp, VS) "Via sicura. Zurück zur
Vernunft" wollte die KVF-SR mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung ebenfalls keine
Folge geben. Ständerat Rieder zog seine parlamentarische Initiative im Mai 2018
zurück. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
NIKLAUS BIERI
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Weil die Motion der KVF-SR bezüglich Anpassungen der Via sicura (17.3632) im Februar
2018 angenommen worden war, beantragte die KVF-SR ihrem Rat, die Motion Gschwind
(cvp, JU) «Via sicura. Verhältnismässigkeit der strafrechtlichen und administrativen
Sanktionen wiederherstellen» abzulehnen. Die Anliegen seien mit der angenommenen
Kommissionsmotion hinreichend erfüllt. Ohne Einwände folgte die kleine Kammer den
Anträgen von Kommission und Bundesrat und lehnte die Motion Gschwind ab. 32

MOTION
DATUM: 28.05.2018
NIKLAUS BIERI

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Suite à l’approbation par les Chambres, en 2006, de la création du fonds
d’infrastructure pour le trafic d’agglomération et le réseau des routes nationales, le
Conseil des Etats a estimé que les objectifs visés par les initiatives Hofmann (udc, ZH)
(01.464) et Bieri (pdc, ZG) (04.403) étaient remplis et donc décidé de classer la
première et de ne pas donner suite à la seconde. Pour les mêmes motifs, le Conseil
national a pour sa part décidé de ne pas donner suite aux motions Pfisterer (prd, AG)
(04.3062) et Fluri (prd, SO) (04.3168), déposées suite à l’échec du contre-projet à
l’initiative populaire Avanti, en 2004. Le Conseil national a en outre rejeté une motion
Freysinger (udc, VS) (05.3632) exigeant une révision de l’article 86 alinéa 3 de la
Constitution afin d’affecter l’intégralité du produit de l’impôt sur les huiles minérales à
l’entretien, la construction et l’exploitation des routes nationales. L’achèvement des
routes nationales étant un objectif prioritaire du fonds d’infrastructure, la majorité a
estimé que la demande du motionnaire était satisfaite et la mesure proposée
superflue. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2007
NICOLAS FREYMOND

Post und Telekommunikation

In der Frühjahrssession 2015 beriet der Nationalrat über die allgemeine
Verfassungsbestimmung zur Grundversorgung. Nachdem der Bundesrat dem
Parlament 2013 widerwillig vier Versionen eines Verfassungsartikels zur
Grundversorgung vorgelegt hatte, hatte der Ständerat im Herbst 2014 die am
allgemeinsten gehaltene Version A des Artikels angenommen. Der Nationalrat folgte der
kleinen Kammer in diesem Entscheid nicht. Eine Minderheit Fluri (fdp, SO) verlangte
Nichteintreten und begründete dies mit dem fehlenden Mehrwehrt, den eine
allgemeine Verfassungsbestimmung zur Grundversorgung gegenüber den bereits
bestehenden Verfassungsartikeln aufweist. Obschon sich alle Rednerinnen und Redner
in der grossen Kammer zum Service public und einer garantierten Grundversorgung
bekannten, gab es keine Einigkeit darüber, ob die allgemeine Verfassungsbestimmung
zur Sicherung des Service public notwendig sei oder nicht. Der Nationalrat beschloss
schliesslich mit 101 zu 85 Stimmen bei einer Enthaltung Nichteintreten. 
Der Ständerat kam in der Sommersession 2015 auf das Geschäft zurück. Die
Kommissionsmehrheit empfahl, am früheren Beschluss festzuhalten, eine Minderheit
Theiler (fdp, LU) beantragte aber Nichteintreten. Bundesrätin Sommaruga (sp, BE) hielt
es mit der Minderheit und bat den Rat um Nichteintreten. Mit 24 zu 18 Stimmen hielt
die kleine Kammer jedoch am früheren Entscheid fest und spielte den Ball wieder der
grossen Kammer zu. 
Der Nationalrat diskutierte in der Herbstsession 2015 erneut über die Vorlage. Die
Kommissionsmehrheit wollte am Nichteintretensentscheid festhalten, eine Minderheit
Graf-Litscher (sp, TG) verlangte hingegen Eintreten. Die Diskussion bewegte sich in den
selben Bahnen wie in den vorhergehenden Debatten zum Thema: Während die
Ratsrechte betonte, die allgemeine Verfassungsbestimmung sei nutzlos, überflüssig,
Ballast oder reine Dekoration, drückte die Ratslinke das Bedenken aus, die
Grundversorgung könnte längerfristig unter Druck kommen und ausgedünnt werden,
weshalb es den Verfassungsartikel unbedingt brauche. Die Fraktionen von SVP, FDP und
GLP stimmten für Nichteintreten, die Fraktionen von SP und Grünen wollten Eintreten
und die CVP und die BDP waren etwa hälftig gespalten: Der Nationalrat beschloss mit
110 zu 75 Stimmen (keine Enthaltungen) Nichteintreten und erledigte damit die
Vorlage. 34
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Eine Motion Gschwind (cvp, JU) mit dem Titel ”Telekommunikationsnetz.
Breitbandversorgung und Hochbreitbandversorgung aller Randregionen der Schweiz“
verlangte eine steuerliche Befreiung von Investitionen öffentlicher und privater
Telekommunikationsnetzbetreiber, so dass auch in den Randregionen der Schweiz eine
Hochbreitbandversorgung aufgebaut und gewährleistet werden könne. Obschon
Bundesrat Maurer im Mai 2017 im Plenum des erstberatenden Nationalrat mahnte,
derartige Fördermassnahmen würden oft zu Lösungen führen, die vom technologischen
Fortschritt schnell obsolet gemacht würden, nahm der Nationalrat die Motion mit 101 zu
73 Stimmen (bei 16 Enthaltungen) an. 35

MOTION
DATUM: 04.05.2017
NIKLAUS BIERI

Die KVF-SR empfahl ihrem Rat im Januar 2018, die vom Nationalrat angenommene
Motion Gschwind (cvp, JU) zur Breitbandversorgung und Hochbreitbandversorgung
aller Randregionen der Schweiz abzulehnen. Die Kommission sah eine steuerliche
Befreiung von Investitionen der Telekommunikationsnetzbetreiber als falschen Weg.
Ende Februar 2018 wiederholte Bundesrat Maurer vor dem Ständerat, was er schon im
Plenum des Nationalrates zu diesem Geschäft gesagt hatte, und bat erneut um
Ablehnung. Der Ständerat folgte seiner Kommission und dem Antrag des Bundesrates
diskussionslos. 36

MOTION
DATUM: 26.02.2018
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Das zu Beginn des Jahres zur Konsultation versandte Konzept zur „Hauptstadtregion
Schweiz“ stiess in den Nachbarkantonen auf breite Zustimmung und so konnte gegen
Ende des Kalenderjahres unter Leitung vom Berner Volkswirtschaftsdirektor Andreas
Rickenbacher (sp) und dem Solothurner Stadtpräsident und Nationalrat Kurt Fluri (fdp)
der Verein Hauptstadtregion Schweiz gegründet werden. Das Projekt wurde im Sommer
des Vorjahres als Reaktion auf einen vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
präsentierten Entwurf eines Raumkonzeptes lanciert, welcher Bern im Gegensatz zu
Zürich, Basel und dem Bassin Lémanique den Status einer erstrangigen
Metropolitanregion absprach. Laut Aussagen desselben Bundesamtes wird die Initiative
der Hauptstadtregion begrüsst und die zentrale Position des Politzentrums Berns in der
räumlichen Entwicklung der Schweiz anerkannt. Der sich in Arbeit befindende, neue
Entwurf zum Raumkonzept Schweiz behandle Bern denn auch auf Augenhöhe mit den
drei Metropolen. 37

ANDERES
DATUM: 20.03.2010
MARLÈNE GERBER

Nationalrat Gschwind (cvp, JU) ortete einen Widerspruch in der Unterstützung von
Massnahmen im Bereich der Struktur- und Bodenverbesserung durch das BLW und die
kantonalen Landwirtschaftsämter auf der einen Seite und den Möglichkeiten zur
parzellenweisen Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke auf der anderen Seite.
Er beabsichtigte deswegen mit einer im Jahr 2014 eingereichten parlamentarischen
Initiative, den Kantonen die Kompetenz zu erteilen, Parzellierungen zu verbieten,
wenn ein Betrieb wirtschaftlich rentabel ist, wobei die wirtschaftliche Rentabilität
anhand der Grösse eines Betriebs bestimmt werden sollte. Obwohl die Mehrheit der
WAK-NR mit dem Initianten dahingehend übereinstimmte, dass landwirtschaftliche
Parzellierungen nur sehr zurückhaltend erfolgen sollten, erachtete sie das
Grössenkriterium zur Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebs als nicht
zielgerichteter als die bisherigen Bestimmungen zur Berücksichtigung der regionalen
Strukturentwicklungen. Sie empfahl ihrem Rat deswegen mit 15 zu 10 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte diesem Antrag
in der Wintersession 2015 mit 105 zu 84 Stimmen (1 Enthaltung), womit er das Anliegen
erledigte. Unterstützung erhielt das Anliegen über die Fraktionsgrenzen des Initianten
hinaus lediglich von den Fraktionen der SP und der Grünen. 38
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Wohnqualität

Kurt Fluri (plr, SO) a déposé un postulat en vue de préserver la physionomie des
localités suisses. Il souhaite la conservation des aspects caractéristiques des localités
suisses et le maintien de la culture architecturale existante. Il demande au Conseil
fédéral d'établir un rapport sur l'évolution qualitative du paysage bâti en Suisse au
cours des 30 dernières années sous l'angle de la sauvegarde du patrimoine culturel,
menacé par le développement de l'urbanisation. Il le charge également d'évaluer
l'apport des prestations du patrimoine culturel pour la société, l'économie et
l'environnement. Finalement, il l'invite à étudier les mesures contribuant au maintien, à
long terme, de la qualité des aspects caractéristiques des localités, sans que ne soit
freinée la planification dans les secteurs économiques et de l'énergie. Le Conseil
fédéral recommandait l'acceptation du postulat. Le Conseil national l'a adopté sans
discussion. 39

POSTULAT
DATUM: 17.03.2017
DIANE PORCELLANA

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

La campagne a été marquée dès son démarrage par la division du PRD. Déjà lors des
débats aux chambres, plusieurs élus radicaux s’étaient distanciés du parti, estimant
l’initiative excessive et contraire à l’Etat de droit. Fer de lance du comité d’initiative, la
conseillère nationale Doris Fiala (prd, ZH) a d’ailleurs vertement critiqué les quatre
radicaux qui s’étaient abstenus lors du premier vote à la chambre basse, les jugeant
responsables de l’échec au parlement. Signe des vives tensions internes au parti, la
direction a décidé que l’assemblée des délégués voterait à bulletin secret pour
déterminer le mot d’ordre du parti, de sorte à protéger les minoritaires. À l’issue du
vote, les délégués ont décidé de soutenir l’initiative par 142 voix contre 57 et 17
abstentions. Loin de se résigner, les minoritaires, soit dix parlementaires fédéraux, des
anciens conseillers aux Etats et la section genevoise du PRD ont mené une campagne
très active. Les parlementaires, anciens et actuels, qui se sont engagés contre
l’initiative étaient Christine Egerszegi (AG), Erika Forster (SG), Kurt Fluri (SO), Rolf
Büttiker (SO), Dick Marti (TI), Olivier Français (VD), Hugues Hiltpold (GE), Corina
Eichenberger (AG), Christa Markwalder (BE), Peter Malama (BS), Thomas Pfisterer (AG),
Thierry Béguin (NE), Gilles Petitpierre (GE) et René Rhinow (BS). 40

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.11.2008
NICOLAS FREYMOND

Abfälle

Kurt Fluri (fdp, SO) empörte sich ob der geplanten Umsetzung einer im Jahr 2007
überwiesenen Motion des ehemaligen Ständerats Carlo Schmid-Sutter (cvp, AI), welche
die Lockerung des Transport- und Entsorgungsmonopols für Gewerbekehricht forderte.
Laut aktuellen Vorschlägen des BAFU sollen nicht nur Abfälle von Grossbetrieben,
sondern auch solche von KMU aus dem Entsorgungsmonopol der Gemeinden gelöst
werden. Eine vollständige Liberalisierung des Abfallmarktes für Gewerbekehricht
erachtete Fluri in seiner Motion in mehrerer Hinsicht als unglücklich und forderte, dass
Sammlung und Verwertung von durch KMU verursachtem Gewerbekehricht nach wie vor
den Gemeinden zufallen solle. Eine vollständige Liberalisierung des gewerblichen
Abfallmarktes würde einerseits zusätzlichen Administrations- und Kontrollaufwand für
Gemeinden und andererseits die Möglichkeit zur Entstehung wilder Abfalldeponien
bedeuten. Darüber hinaus sei es ökologisch sinnvoll, beim Einsammeln der
Siedlungsabfälle den Gewerbekehricht ebenso gleich mitzunehmen. Ansonsten würden
Auslastung und Kostendeckungsgrad sinken und fehlende Erträge müssten durch
höhere Gebühren bei den Haushalten ausgeglichen werden. Wie der Bundesrat in
seiner Antwort zum Geschäft im Mai 2011 erläutert hatte, stünden die Forderungen der
Motion Fluri mit der bereits überwiesenen Motion Schmid-Sutter in Konflikt. Um eine
effiziente und umweltgerechte Umsetzung des Anliegens Schmid-Sutter zu
gewährleisten, habe man sich in mehreren Sitzungen mit den betroffenen Kreisen
vorläufig geeinigt, dass Abfälle von sogenannten Mikrobetrieben (Betriebe mit bis zu
neun Vollzeitstellen) nach wie vor unter das Entsorgungsmonopol des Staates fallen
sollen. Da es sich hierbei um 87% aller Betriebe des Gewerbe-, Industrie- und
Dienstleistungssektors handle, seien die Auswirkungen tragbar. Trotz dieser
Ausführungen nahm der Nationalrat in der Frühjahrssession das Geschäft mit 116 zu 58
Stimmen deutlich an. Für Ablehnung setzte sich eine Grossmehrheit der SVP sowie
einer Minderheit der CVP/EVP-Fraktion mit vereinzelter Unterstützung aus den Rängen
der GLP und der FDP-Liberalen vergeblich ein. Dem zweitberatenden Ständerat lag in
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der Herbstsession ein Ordnungsantrag Graber (cvp, LU) vor, der die Motion zur
Vorprüfung der UREK-SR zuweisen wollte. Dem Antrag zugrunde lagen kurz zuvor
bekannt gemachte Positionen der BPUK, des Schweizerischen Städteverbandes, des
Schweizerischen Gemeindeverbandes und von verschiedenen Betreibern von
Kehrichtverwertungsanlagen, welche durch den ausgehandelten Kompromiss um die
Deckung ihrer Fixkosten fürchteten, wobei die Stellungnehmenden laut dem
Antragssteller von einer Grössenordnung von CHF 150 Mio. ausgingen. Daraufhin stützte
der Ständerat den Antrag Graber mit 23 zu 13 Stimmen, womit das Geschäft an die
Kommission zurückgewiesen wurde. 41

Die 2013 im Nationalrat angenommene Motion Fluri (fdp, SO), die forderte, dass
Gewerbekehricht von kleinen und mittleren Betrieben nach wie vor als Siedlungsabfall
gelten und so dem Entsorgungsmonopol des Staates zugrunde liegen soll, gelangte 2014
erneut in den Ständerat. Letzterer hatte das Anliegen 2013 an seine UREK
zurückgewiesen, welche zu Beginn des Berichtsjahres Anhörungen mit den betroffenen
Kreisen durchführte. Daraufhin beschloss die UREK-SR mit 7 zu 5 Stimmen, das
Anliegen des Motionärs zu unterstützen. Ausschlaggebend für diesen Entscheid waren
die von Seiten der Gemeinden und Kantone befürchteten finanziellen Einbussen durch
wegfallende Abfallgebühren, die eine Liberalisierung der Entsorgung des
Gewerbekehrichts mit sich bringen würde. Ferner würde dies auch zu schlechterer
Auslastung der Kehrichtverbrennungsanlagen, zu zusätzlichen Transporten - Siedlungs-
und Gewerbekehricht müssten separat abgeholt werden - sowie zu verstärktem
Administrativ- und Kontrollaufwand durch die Gemeinden führen. Der Ständerat folgte
diesem Antrag und überwies die Motion mit 22 zu 15 Stimmen (3 Enthaltungen). Zuerst
hatte sich die kleine Kammer noch über einen Ablehnungsantrag einer bürgerlichen
Kommissionsminderheit hinwegzusetzen. Diese stiess sich insbesondere am Umstand,
dass mit dem Anliegen Fluri eine im Jahr 2007 überwiesene Motion Schmid-Sutter (cvp,
AI) nicht mehr umgesetzt werden könne. Diese forderte eine vollständige
Liberalisierung der Entsorgung des Gewerbekehrichts und deren geplante Umsetzung
war wiederum der Beweggrund für die Einreichung des Anliegens Fluri. 42

MOTION
DATUM: 20.03.2014
MARLÈNE GERBER

Mit Annahme der Motion Fluri (fdp, SO) im Jahr 2014 ist eine neue Definition für
Siedlungsabfälle in die Technische Verordnung über Abfälle (TVA) aufzunehmen. Da
diese nicht deckungsgleich ist mit der in der 2007 überwiesenen Motion Schmid (cvp,
AI) verlangten Definition, kann das länger zurückliegende Anliegen Schmids nicht mehr
umgesetzt werden, weswegen der Bundesrat die Motion als erfüllt betrachtete und
deren Abschreibung beantragte. Im Unterschied zu Nationalrat Fluri (fdp, SO) hatte alt-
Ständerat Schmid-Sutter (cvp, AI) verlangt, den gesamten Gewerbekehricht nicht als
Siedlungsabfall zu betrachten. Dies hätte dazu geführt, dass die Gemeinden nicht mehr
länger für Sammlung und Verwertung dieser Abfälle zuständig gewesen wären. Das
Parlament stimmte dem Abschreibungsantrag in der Sommersession 2015 durch
Annahme des Berichts über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre
2014 zu. 43

MOTION
DATUM: 15.06.2015
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Kollektive Arbeitsbeziehungen

Olivier Feller (plr,VD) a déposé une initiative parlementaire visant l'extension du champ
d'application des conventions collectives de travail, de même teneur que celles de ses
collègues Jean-Paul Gschwind (pdc, JU) et Marco  Chiesa (udc, TI) (17.407 et 17.408). Les
trois parlementaires souhaitent modifier les conditions de l'article 2 de la loi fédérale
permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
(LECCT) afin de l'adapter aux réalités de l'économie. Dans la pratique, le quorum des
employeurs serait difficilement atteignable dans les branches économiques où un
grand nombre de micro-entreprises emploient peu de travailleurs. Il propose donc
d'autoriser un quorum des employeurs inférieur à 50% à condition que les employeurs
concernés emploient une part de travailleurs proportionnellement supérieure à 50%.
Toutefois, le quorum des employeurs ne devra pas descendre en dessous de 35%. Pour
ne pas contrevenir à la liberté d'association, la décision d'extension ne pourra porter
que sur des éléments en rapport avec les conditions de travail comme la rémunération
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minimale, les contributions aux frais d'exécution, les contrôles paritaires par exemple. 
Lors de l'examen préalable, la CER-CN décide par 13 voix contre 11 de donner suite à
l'ensemble des initiatives parlementaires sur le sujet. La majorité des membres veut
renforcer le partenariat social. Une minorité est d'avis qu'une telle modification
mettrait en danger la paix sociale et qu'elle assiérait une domination des grandes
entreprises sur les petits établissements. 44

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Im Nationalrat setzte sich mit 101 zu 65 Stimmen und 16 Enthaltungen ein
Kompromissantrag von Kurt Fluri (fdp, SO) durch. Mit diesem sollte dem Bund die
Kompetenz eingeräumt werden, den Stand der Integration in Zusammenarbeit mit den
Kantonen und Gemeinden zu überprüfen und im Bedarfsfall nach Anhörung der
Kantone die notwendigen Vorschriften zu erlassen. Der Ständerat schloss sich dem
Nationalrat an und übernahm den Integrationsartikel in dieser Form. Damit war der
Gegenvorschlag bereinigt, in der Schlussabstimmung wurde er vom Ständerat mit 35 zu
6 und vom Nationalrat nur knapp mit 93 zu 88 Stimmen bei 6 Enthaltungen
angenommen. 45

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
ANDREA MOSIMANN

Asylpolitik

In der Frühjahrssession befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Übernahme der
EU-Richtlinie über gemeinsame Normen und Verfahren zur Rückführung illegal
anwesender Drittstaatsangehöriger. Als Schengen-Mitglied ist die Schweiz zum
Nachvollzug dieser Bestimmung verpflichtet und hat das Asyl- und Ausländerrecht
entsprechend anzupassen. Um die schweizerischen Gesetze mit der Richtlinie in
Einklang zu bringen, musste insbesondere die formlose Wegweisung durch ein
formelles Wegweisungsverfahren ersetzt und die Maximaldauer der Ausschaffungshaft
von 24 auf 18 Monate herabgesetzt werden. Der Ständerat folgte der Mehrheit seiner
Kommission und damit dem Vorschlag des Bundesrats. Der Nationalrat hingegen sprach
sich in der Sommersession mit 92 zu 51 Stimmen gegen die Verkürzung der
Ausschaffungshaft aus. Kurt Fluri (fdp, SO) forderte den Bundesrat auf, sich im
Schengen-Ausschuss dafür zu engagieren, dass die maximale Haftdauer auf 24 Monate
angehoben werde. Weiter nahm der Nationalrat an der Vorlage eine durch die
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts veranlasste Ergänzung vor, mit der
gesetzlich verankert wird, dass Asylsuchende nach einem Nichteintretensentscheid
nicht mehr sofort in einen Dublin-Staat zurückgeführt werden dürfen. In der
Differenzbereinigung hielt der Ständerat an der Verkürzung der Haftdauer auf 18
Monate fest. Bei der zweiten Differenz, der Frage der Rückführung in einen Dublin-
Staat beim Nichteintretensentscheid, schloss er sich mit 24 zu 11 Stimmen der grossen
Kammer an. Der Nationalrat bereinigte schliesslich auch die letzte Differenz und sprach
sich gegen den Widerstand der SVP ebenfalls für eine Verkürzung der Ausschaffungshaft
aus. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2010
ANDREA MOSIMANN

L'octroi d'une protection provisoire aux requérants d'asile en provenance d’Érythrée
est une proposition qui avait été discutée lors de la session extraordinaire sur l'asile du
10 décembre 2015. La motion du député Fluri (plr, SO) avait été refusée notamment
parce que l'octroi du permis S (protection provisoire) impliquait alors un regroupement
familial facilité par rapport au statut d'admission provisoire. Afin de pallier à cet
obstacle, le sénateur Müller (plr, AG) a lancé en mars 2016 une initiative parlementaire
réclamant de mêmes conditions de regroupement familial pour les personnes à
protéger et les personnes admises à titre provisoire. Il convient de rappeler que le
livret S avait été imaginé dans les années nonante pour faire face aux nombreuses
demandes d'asile en conséquence des guerres des Balkans. Le statut de protection
provisoire, qui prévoyait alors de pouvoir renvoyer les personnes dans leur pays
d'origine sitôt que les conditions humanitaires le permettraient à nouveau, n'a
cependant jamais été accordé. Les commissions des institutions politiques des deux
chambres ont donné un préavis favorable à l'entrée en matière sur le sujet. Il appartient
maintenant aux sénateur-ice-s et député-e-s d'en décider. 47
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En septembre 2015, le groupe libéral-radical, avec pour porte-parole le député Kurt
Fluri (plr, SO) a déposé une motion demandant au Conseil fédéral de n'accorder qu'une
protection provisoire aux requérants d'asile d’Érythrée. Cela permettrait selon lui de
n'accorder l'asile qu'aux "vrais réfugiés", à titre exceptionnel et selon des critères
précis. Se fondant sur l'émission "Rundschau" diffusée sur la télévision alémanique, il
déclare que tous les experts ne s'accordent pas à dire que l’Érythrée est un pays où les
droits de l'Homme ne sont pas respectés. Dès lors, de nombreux ressortissants ne se
mettraient en danger qu'en quittant le pays, dû à l'objection de conscience qui découle
d'une telle fuite. C'est pour cette raison qu'il recommande une protection provisoire
pour les requérants érythréens, qui prendrait fin une fois que la situation du pays serait
reconnue comme sûre. Le Conseil fédéral a recommandé de rejeter la motion. Elle
contrevient, selon le rapport des sept sages, à la convention de Genève, qui stipule que
chaque demande d'asile doit être examinée individuellement. De plus, le statut de
protection provisoire (le permis S) n'avait été pensé qu'en cas d'arrivée massive de
demandeurs d'asile, ce qui n'est pas le cas présent, puisque les structures déjà en
place permettent de gérer la situation. Le Conseil fédéral rappelle en outre que si des
persécutions personnelles n'ont pas pu être prouvées, et que la mise en danger
provient de la fuite, les requérants ne se voient déjà admis que provisoirement, ce qui
est le cas de 40% des requérants d'asile érythréens. Finalement, l'octroi d'un permis S
serait autrement plus avantageux pour les requérants érythréens, puisqu'il a un effet
suspensif sur la demande d'asile, qui peut être redéposée une fois la protection
temporaire levée. De même, le regroupement familial est plus aisé pour les détenteurs
d'un permis S que pour celles et ceux qui sont admis provisoirement.
L'objet a été discuté lors de la session extraordinaire du Conseil national intitulée
"vague de réfugiés en Europe et contrôle aux frontières". Les députés ont suivi l'avis du
Conseil fédéral et refusé la motion à 156 contre 31, avec 5 abstentions. 48

MOTION
DATUM: 10.12.2016
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

«L'égalité entre hommes et femmes est largement atteinte» selon le député UDC
Sebastian Frehner (svp, BS) qui, lors de la discussion du budget de la Confédération
2019 a suggéré la suppression du bureau de l'égalité hommes-femmes. Il observe que
beaucoup de femmes étudient, voire sont majoritaires dans certaines facultés, que le
partage des tâches au sein de la famille s'est fortement modifié et que les femmes sont
dans certains cas favorisées sur le marché du travail. Le député ajoute à charge de
preuve qu'on lui a déjà refusé plusieurs postes au bénéfice d'une femme. Sa
proposition et surtout son discours ont provoqué de véhémentes réactions chez ses
co-parlementaires. Les députées PS Barbara Gysi (sp, SG) et Mattea Meyer (sp, ZH) ont
suggéré que l'heure matinale ne favorisait pas la concentration et ne protégeait pas de
l'absurdité, leur camarade Samuel Bendahan (ps, VD) a condamné les propos de
l'agrarien, qu'il juge «extrêmes» et «durs». Selon Daniel Brélaz (verts, VD) la proposition
Frehner est «excentrique» et pour Jean-Paul Gschwind (pdc, JU), «farfelue». Le
démocrate bourgeois Heinz Siegenthaler (bdp, BE) a même proposé de sauvegarder le
bureau de l'égalité, ne serait-ce que pour défendre le député Frehner, puisqu'il se sent
opprimé en tant qu'homme. Le PLR et les Verts'libéraux n'ont pas commenté les
affirmations du député Frehner, mais se sont opposés à sa proposition. 
Ueli Maurer, qui représentait dans ce débat la position du Conseil fédéral, a quelque
peu modéré la position de son collègue de parti. Certes, la condition des femmes s'est
améliorée, mais certaines inégalités demeurent. Au sujet des postes non obtenus par
Sebastien Frehner, le chef du département des finances ajoute même que «les
hommes doivent s'améliorer, car les femmes les ont rattrapé».
Seul l'UDC a suivi la proposition Frehner, par 55 voix pour (10 femmes, 45 hommes), 3
voix contre (2 femmes, 1 homme) et 4 abstentions (1 femme, 3 hommes), les 6
conseillers et conseillères restantes étaient soient absentes, soit excusées. Les deux
autres propositions de minorité, à savoir l'augmentation de budget de 200'000 francs
proposée par Samuel Bendahan (pour l'application de la nouvelle loi sur l'égalité) et de
600'000 francs par Mattea Meyer (pour l'encouragement du respect de la convention
d'Istanbul) ont été balayées par respectivement 130 et 129 voix contre 56. Les 56 voix
pour étaient celles du groupe PS, du groupe des Verts et de deux PDC. 49
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SOPHIE GUIGNARD
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Kinder- und Jugendpolitik

Le Conseil national a adopté à l'unanimité et sans débat le postulat Fluri (plr, SO):
Protection de l'enfance. Assurer le flux d'informations, être davantage à l'écoute du
client. Le libéral-radical y demandait au Conseil fédéral de fournir un rapport sur les
modalités permettant aux diverses administrations de bénéficier d'informations
actualisées sur l'autorité parentale et les mesure de protection de l'enfant. En effet, il
existe des cas où l'autorité parentale ne relève pas nécessairement des parents de
l'enfant, et ces situations ne sont pas toujours connues des administrations. Dès lors,
des autorisations ou pièces de légitimation peuvent être transmises aux personnes ne
détenant pas l'autorité parentale, ce qui met en danger les enfants concernés. Le
postulat Fluri rejoint la motion Amherd (pdc, VS) qui demande un registre électronique
national pour les conventions parentales. 50

POSTULAT
DATUM: 30.09.2016
SOPHIE GUIGNARD

Alterspolitik

Faisant référence au droit à la liberté d’établissement inscrit dans la Constitution, la
conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) a déposé une motion
demandant que les personnes âgées devant entrer dans un EMS aient la possibilité
d’entrer dans un EMS d’un autre canton. Lors de son passage devant le parlement, une
minorité Fluri (plr, SO) a proposé de refuser la motion. L’argument pour le rejet de
cette motion est le suivant: les raisons qui poussent les cantons à refuser des nouveaux
pensionnaires sont purement financières et ne se réclament pas du droit
d’établissement. Plus précisément, l’entrée dans un home d’une personne ne
nécessitant pas ou peu de soin requiert une modification de domicile. Ces entrées ne
sont pas problématiques, puisqu’elles n’engendrent pas ou peu de coûts pour les
cantons. Cependant, le cas de personnes nécessitant des soins ne requiert pas de
modification du lieu de résidence. La liberté d’établissement n’est donc pas entravée
dans ces cas précis et une modification du code civil serait superflue. La chambre du
peuple n’a pas été convaincue par ces arguments techniques. Elle a soutenu la
motionnaire par 113 voix contre 65 et 14 abstentions. Le Conseil des Etats s’est montré
plus sensible à l’aspect technique de la motion. Il l’a clairement refusée par 27 voix
contre 5. 51

MOTION
DATUM: 02.12.2013
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Da die Schweiz bis anhin kein Verleihrecht kennt und daher die entsprechende
Abgeltung für Urheberinnen und Urheber beim Verleih urheberrechtlich geschützter
Werke fehlt, forderte eine Motion Fluri (fdp, SO) Anpassungen im URG, mit denen
ebendiese Entgeltung der Nutzung von Werkexemplaren sowohl analog als auch digital
reguliert werden soll. Da der Vorstoss in der Sommersession 2015 jedoch
verjährungsbedingt abgeschrieben wurde, galt es abzuwarten, ob die vom Bundesrat –
der die Motion zur Ablehnung empfohlen hatte – in seiner Stellungnahme angeführte
AGUR12 das Anliegen tatsächlich in ihrem Optimierungsprozess der Kollektivverwertung
von Urheberrechten auch berücksichtigen wird. 52

MOTION
DATUM: 19.06.2015
MELIKE GÖKCE

Heimatschutz und Denkmalpflege

Mit einer Motion Regazzi (cvp, TI) sollte der Bundesrat beauftragt werden, die Kriterien
zur Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
zu klären. Hierfür sollen im Methodenhandbuch zur Erstellung des ISOS die
Aufnahmekriterien konkretisiert und die Zielsetzung des RPG für die
Siedlungsentwicklung nach innen berücksichtigt werden. Des Weiteren sollen die
entsprechenden parlamentarischen Kommissionen nach Möglichkeit in den Prozess
eingebunden werden. Diese Konkretisierung sei zwischenzeitlich vonnöten geworden,
da gerade in städtischen Gebieten vermehrt Zielkonflikte zwischen durch das ISOS-
Inventar geschützten Quartieren und gleichzeitigen Verdichtungsbestrebungen
entstünden.
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Annahme, wies zugleich aber darauf hin, dass
bereits im Bericht zum Postulat Fluri (fdp, SO; 16.4028) festgehalten worden sei, dass

MOTION
DATUM: 02.03.2018
MELIKE GÖKCE
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die massgebenden Grundlagen für die Bezeichnung von ISOS-Objekten deutlich in den
entsprechenden Weisungen vom 1. Dezember 2017 geregelt seien und daher keiner
grundsätzlichen Überprüfung bedürften. Dennoch sei er bereit, die für die Auswahl der
Objekte relevanten Grundsätze in der Verordnung über das Bundesinventar der
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Visos) darzulegen. Hierfür habe man bereits
dem EDI und dem UVEK den Auftrag zur Empfehlungsentwicklung und Prüfung des
Handlungsbedarfes erteilt und würde das Anliegen des Motionärs entsprechend in
diese Prüfung mitaufnehmen. 53

Eine für die Frühjahrssession angesetzte Beratung der Motion Regazzi (cvp, TI) zur
Bewertung von Bauwerken und Ortsbildern hinsichtlich ihrer Aufnahme ins ISOS
musste zunächst verschoben werden, da die Ratsmitglieder Friedl (sp, SG) und Fluri
(fdp, SO) den Vorstoss bekämpft hatten. In der Herbstsession 2018 sprach sich der
Nationalrat jedoch mit 114 zu 77 Stimmen bei einer Enthaltung für die Motion aus. 
Die Ratsdebatte wurde im Grunde nur durch den Motionär selbst und die beiden
bekämpfenden Ratsmitglieder geführt. Claudia Friedl betonte, dass sie sich des
Druckes, unter dem das kulturelle Erbe der Schweiz stehe, durchaus bewusst sei, schlug
zugleich aber vor, dass man doch zunächst auch abwarten könne, wie sich die erst
gerade 2017 neu überarbeitete Weisung zur Inventarregelung bewähren werde, bevor
man weitere Schritte einleite. Kurt Fluri argumentierte, dass das Anliegen des Motionärs
nicht etwa eine verbesserte Interessenabwägung zwischen ISOS und RPG, sondern
vielmehr eine Fokussierung auf bauliche Massnahmen zu Ungunsten des
Ortsbildschutzes zum Ziel habe. Das ISOS und das RPG stellten eine «Chance für die
Verbesserung der Lebensqualität» dar und hätten – in Anlehnung an Isabelle Chassot,
Direktorin des BAK – zum Ziel, einen «identitätsstiftenden und inklusiven» Lebensraum
zu schaffen, der mit der hier angedachten Herabstufung des ISOS nicht wirklich
realisierbar sei. Der während der Ratsdebatte anwesende Bundesrat Berset liess diese
Aussage jedoch so nicht stehen: Die weit verbreitete Annahme, dass die mit dem RPG
angestrebte Verdichtung durch das ISOS zu Verhinderung der Bautätigkeit führe, treffe
nicht zu. 54

MOTION
DATUM: 19.09.2018
MELIKE GÖKCE

Film

Die Behandlung der kulturpolitischen Ausgabeposten während der Budgetdebatte in
der Wintersession war erneut Anlass für einen Schlagabtausch zwischen den
rechtsbürgerlichen Vertretern im Parlament und der Ratslinken. Pfister (svp, SG)
stellte im Namen seiner Partei den Antrag, den Filmkredit des BAK von CHF 23.2 auf
18.2 Mio. zu senken, da die Filmproduktion in erster Linie der Unterhaltung diene und
deshalb nicht als Staatsaufgabe betrachtet werden könne. Demgegenüber plädierte
Vollmer (sp, BE) für eine Erhöhung um CHF 1 Mio. Die Filmförderung sein nicht der Ort,
den Sparhebel anzusetzen, denn Filmförderung heisse im Grunde genommen, der
kulturellen Identität und Entwicklung in diesem Lande Raum zu bieten. In letzter Minute
wurde noch ein Antrag Fluri (fdp, SO) eingereicht, der zusätzliche CHF 3 Mio.
insbesondere zur weiteren Unterstützung von Succès Cinéma verlangte. Alle drei
Anträge wurden abgelehnt, am knappsten der Antrag Fluri (89:83), am deutlichsten
jener von Pfister (126:50). 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2006
MARIANNE BENTELI

Medien

Radio und Fernsehen

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
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"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 56

In der Frühjahrssession 2017 behandelte der Nationalrat als Erstrat eine Motion Fluri
(fdp, SO), welche die SRG mittels Änderung des RTVG zur verstärkten Zusammenarbeit
mit der unabhängigen filmtechnischen audiovisuellen Industrie in der Schweiz
verpflichten will. Auf Anraten des Bundesrates, der sich bereit zeigte, im Rahmen des
geplanten neuen Gesetzes über elektronische Medien eine angemessene
Berücksichtigung der Schweizer Filmschaffenden bei SRG-Auftragsproduktionen
festzuschreiben, nahm der Nationalrat die Motion stillschweigend an. 57

MOTION
DATUM: 17.03.2017
MARLÈNE GERBER

Nach dem Nationalrat und auf Antrag des Bundesrates und der KVF-SR nahm in der
Herbstsession 2017 auch der Ständerat die Motion Fluri (fdp, SO) zur Stärkung der
unabhängigen audiovisuellen Industrie stillschweigend an. 58

MOTION
DATUM: 26.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Einen Monat nach der Abstimmung über die No-Billag-Initiative gab die SRG in einer
Medienmitteilung bekannt, dass sie in Erwägung ziehe, das Berner Radiostudio nach
Zürich-Leutschenbach zu verlegen. Betroffen wären davon etwa 150 bis 170 Personen.
Eine örtliche Zusammenlegung von Radio-, TV- und Onlineinhalten würde klare
publizistische Gewinne mit sich bringen, erklärte die SRG, weshalb auch das Zürcher
Radiostudio von der Brunnhofstrasse nach Leutschenbach umziehen sollte. Die
Bundeshausredaktion sowie die «Regionalredaktion Bern, Freiburg, Wallis» sollten
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hingegen in Bern verbleiben. Die freigewordenen Plätze des Radiostudios sollte die
Generaldirektion der SRG übernehmen und damit das teurere Gebäude im Ostring
verlassen können. Mit dieser Massnahme soll ein Teil der Einsparungen über CHF 100
Mio., welche die SRG nach der No-Billag-Abstimmung angekündigt hatte, erzielt
werden. Im Gegenzug werde aber auch ein Ausbau der regionalen
Korrespondentenstandorte angestrebt, erklärte die SRG. Man werde nun die
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Massnahme überprüfen, anschliessend werde
der Verwaltungsrat aufgrund dieser Resultate über den Umzug entscheiden. 
Entschieden war zu diesem Zeitpunkt gemäss SRG zwar noch nichts, dennoch regte sich
grosser Widerstand gegen die Ankündigung. Die Berner Stadtregierung erklärte in einer
Medienmitteilung, dass sie eine «transparente und ergebnisoffene
Standortüberprüfung und ein klares Bekenntnis zu Bern als SRG-Hauptsitz mit Inland-
und Bundeshausredaktion» erwarte. Eine «starke Verankerung der SRG in der
Hauptstadt» sei zentral. Die CVP Bern lancierte eine Onlinepetition gegen die
Standortverlagerung und übergab diese der SRG-Generaldirektion nur zwei Wochen
später mit 2‘000 Unterschriften. Sehr aktiv zeigte sich auch der 2010 gegründete Verein
«Hauptstadtregion Schweiz», dem die Kantone Bern, Neuenburg, Freiburg, Solothurn
und Wallis, verschiedene Städte, Gemeinden und Regionalorganisationen angehören. Er
kritisierte die Idee unter anderem in einem Brief an Medienministerin Leuthard und
SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina scharf und erklärte, er würde sich
«mit aller Vehemenz» gegen den Umzug wehren. Kritische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der SRG schlossen sich in der Organisation «Pro Radiostudio Bern»
zusammen und taten ihren Unmut zum Beispiel durch einen Protestbrief an die SRG-
Führung kund. Sie fühlten sich vor den Kopf gestossen, weil sie – trotz ihres starken
Engagements gegen die No-Billag-Initiative – in dieser Frage nicht angehört würden.
Schliesslich meldete sich auch der Vorstand der «Regionalgesellschaft Bern – Freiburg
– Wallis» zu Wort und kritisierte den Entscheid der SRG. Ihr Präsident, Léander Jaggi,
erklärte sogar, man diskutiere mögliche Szenarien bei einem Umzug, unter anderem
auch den Austritt aus der SRG.
Ende August und somit kurz vor dem Entscheid des Verwaltungsrats fand auf dem
Bundesplatz eine Demonstration statt, an der sich Journalistinnen und Journalisten,
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Politikerinnen und Politiker
beteiligten. Schliesslich überwies das Berner Kantonsparlament Anfang September mit
140 zu 7 Stimmen eine Motion mit dem Titel «Radiostudio gehört nach Bern» an die
Kantonsregierung, gemäss der Letztere dem Radiostudio bestmögliche
Rahmenbedingungen bieten soll. Obwohl sich zudem immer häufiger Politikerinnen und
Politiker des nationalen Parlaments – unter anderem Adrian Amstutz (svp, BE), Kurt Fluri
(fdp, SO) und Christian Levrat (sp, FR) – gegen den Entscheid der SRG aussprachen, gab
es im nationalen Parlament vorerst keine Vorstösse zu diesem Thema. Bis diese erledigt
seien, habe der Verwaltungsrat der SRG wohl bereits entschieden, mutmassten die
Medien. 

Ihren Widerstand gegen den Umzug begründeten die verschiedenen Akteure unter
anderem damit, dass eine Konzentration der nationalen Medienhäuser in Zürich mit
dem Prinzip einer föderalistischen Schweiz in Widerspruch stehe. Die SRG lebe von
ihrer regionalen Struktur, erklärte etwa Nick Lüthi, Leiter der Medienwoche. Deshalb
dürfe sie ihre Standortwahl, im Unterschied zu den privaten Medienunternehmen, nicht
alleine aufgrund von betriebswirtschaftlichen Kriterien vornehmen. Man dürfe die
nationale Politik nicht nur noch aus Zürcher Sicht wahrnehmen, erklärte zum Beispiel
Priscilla Imboden von «Pro Radiostudio Bern». Bern sei das «Tor zur Schweiz für das
Wallis», betonte Christophe Darbellay (VS, cvp) und auch «Pro Radiostudio Bern»
erklärte die SRG-Vertretung in Bern aufgrund ihrer Funktion als Türöffner für die
Romandie für sehr wichtig. 
Insbesondere die SRG-Mitarbeitenden befürchteten darüber hinaus eine Vermischung
der bisher vollständig getrennten Radio-, Fernseh- und Online-Redaktionen. Die
Radiokultur mit Berichten, die in die Tiefe gingen, würde so aufgrund der ungleichen
Kräfteverhältnisse marginalisiert und das gesunde Konkurrenzverhältnis zwischen Radio
und Fernsehen würde verschwinden, war zu vernehmen. Insbesondere auch die von der
SRG geplante Zusammenarbeit in einem Newsroom sei ein «Schritt zur Konvergenz von
Radio und Fernsehen», erklärte etwa Tobias Gasser, Produzent bei Echo der Zeit, das
ebenfalls vom Umzug betroffen wäre. Die Mitarbeitenden fürchteten sich gemäss
Medien auch davor, dass nach diesem ersten Schritt ein Verschmelzen der
Chefredaktionen von Radio und Fernsehen folgen könnte. Umgekehrt argumentierte
etwa der Berner Regierungsrat Bernhard Pulver (BE, gp), dass eine Zentralisierung des
Radios, falls diese tatsächlich stattfinden müsse, auch in Bern statt in Zürich geschehen
könne. Diese Idee wurde kurze Zeit später durch den Vorschlag von Stadt und Kanton
Bern sowie dem Verein Hauptstadtregion Schweiz, ein Kompetenzzentrum für
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Information inklusive Forschung und Entwicklung, Inlandberichterstattung, SRF News,
SRF Wirtschaft und Auslandkorrespondenten zu schaffen, bekräftigt.
Nicht gelten liessen die Kritikerinnen und Kritiker des Umzugs das Sparargument der
SRG: Das Sparpotenzial sei vergleichsweise tief; bei CHF 100 Mio., welche die SRG
sparen müsse, seien die CHF 3 bis 5 Mio., von denen im Laufe der Diskussionen die
Rede war, den Umzug nicht wert. Insbesondere zumal die Gegnerinnen und Gegner die
eigentlichen Einsparungen als noch tiefer einschätzten: Es sei nicht einfach,
Nachmieter für das bis 2032 gemietete Hochhaus im Ostring zu finden. Der Umzug
lohne sich erst recht nicht, wenn der Verlust an Know-how mitberücksichtigt werde. In
einem SRG-internen Dokument, auf das die Medien Bezug nahmen, hatte SRF-Direktor
Ruedi Matter anscheinend damit gerechnet, dass 20 bis 30 Prozent der Mitarbeitenden
den Umzug nicht mitmachen würden. Zu einem späteren Zeitpunkt erklärte Matter, die
Zahl von 30 Prozent sei deutlich zu hoch. Auf das Kostenargument verwies auch die
Stadt Bern, die der SRG anbot, ihr bei der Suche nach einer günstigeren, zentraleren
Immobilie für die SRG-Generaldirektion sowie bei der Suche nach Nachmietern zu
helfen. In der Tat schlug die Stadt Bern gemäss Medienberichten der SRG 18 mögliche
Immobilien zur Miete vor. 
Im Laufe der Zeit immer wichtiger wurde das Argument, wonach die Ablehnung der No-
Billag-Initiative insbesondere auf die breite Verankerung der SRG und auf deren
Hochhalten der Dezentralisierung zurückzuführen sei. Dieser Umzugsentscheid
widerspreche jedoch ihrer Argumentation im Abstimmungskampf und stosse somit
einerseits die damaligen Unterstützerinnen und Unterstützter vor den Kopf und führe
zudem zukünftig zu Problemen. Kurt Fluri etwa sprach von einem «Schlag ins Gesicht
der Unterstützter der SRG im Kampf gegen die No-Billag-Initiative». Zudem wurde der
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Umzugs knapp einen Monat nach der Abstimmung
kritisiert: Hätte die SRG die Ankündigung bereits zuvor gemacht, wäre die Initiative
sicherlich nicht so deutlich abgelehnt worden, war der Tenor der Kritikerinnen und
Kritiker. 

Die SRG konzentrierte sich vor allem auf eine Argumentationslinie: Sie spare «lieber bei
Mauern als bei Menschen», wurde Radio-Chefredaktorin Lis Borner, im Laufe der Zeit
aber auch zahlreiche weitere SRG-Funktionäre, nicht müde zu betonen. Wenn das
Radio in Bern bleibe, müsse auf andere Arten gespart werden, vermutlich auch durch
Stellenabbau, beteuerte Urs Leuthard. Zudem bleibe Bern ein zentraler Radio-
Produktionsstandort, Teile der Inlandredaktion sowie die Bundeshausredaktion
verblieben in Bern. Ein kleiner Teil der Zürcher Inlandredaktion komme zudem
zusätzlich nach Bern, ergänzte etwa die NZZ. Bern bleibe somit mit 550 Mitarbeitenden
– 150 davon Journalistinnen und Journallisten – der zweitgrösste SRG-Standort. Eine
lokale Verankerung bedeute nun aber nicht, dass die SRG überall gleich stark aufgestellt
sein müsse, erklärte Matter. Die Medienvielfalt solle zudem gemäss BAZ nicht mit einer
Vielfalt von Standorten gleichgestellt werden. Schliesslich beteuerten verschiedene
SRG-Funktionäre, dass man nicht vorhabe, Radio und Fernsehen zu fusionieren; unter
anderem blieben auch die Chefredaktionen getrennt. Unterstützung erhielt die SRG
unter anderem von Filippo Lombardi (cvp, TI), der den Protest der Umzugsgegnerinnen
und -gegner gegenüber den Medien als scheinheilig bezeichnete: Im Rahmen der No-
Billag-Abstimmung seien alle für Sparen gewesen, bei der ersten konkreten Massnahme
würden nun alle aufschreien. Er wies darauf hin, dass die SRG-Führung
unternehmerische Entscheide unabhängig fällen können müsse. Schliesslich würde ein
Abbruch des Umzugs gemäss NZZ ein «schlechtes Licht auf die Reformfähigkeit der
SRG» werfen. 

Ende September 2018 entschied sich der SRG-Verwaltungsrat nach zweitägiger
Beratung endgültig für den Umzug. Dieser soll Ende 2020 beginnen. Die betroffene
Belegschaft zeigte sich enttäuscht, die Gewerkschaft SSM sprach von fehlender
Sensibilität für regionale Vielfalt. Sie kündigte an, die Rechtmässigkeit des Entscheids zu
prüfen, da sie nicht angehört worden sei, obwohl dies im Gesamtarbeitsvertrag so
vorgesehen sei. Die Stadt und der Kanton Bern sowie der Verein Hauptstadtregion
Schweiz gaben eine gemeinsame Medienmitteilung heraus, in der sie sich über den
Entscheid enttäuscht zeigten. Kurz darauf wurde bekannt, dass SRG-Generaldirektor
Gilles Marchand im Mai 2018 in einem weiteren SRG-internen Dokument gesagt habe,
dass sich der Umzug betriebswirtschaftlich nicht lohne, aber ein Verzicht darauf nicht
in Frage komme, um solchen Protesten an anderen Standorten zukünftig nicht
Vorschub zu leisten. Ladina Heimgartner, stellvertretende Generaldirektorin der SRG,
habe zudem die öffentliche Diskussion als irrational bezeichnet. Dies empfanden
verschiedene nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier gemäss Medien als
Affront. Kurz darauf reichten vier Parteipräsidenten (Gerhard Pfister, cvp, ZG, Pa.Iv.
18.448; Regula Rytz, gp, BE, Pa.Iv. 18.450; Martin Landolt, bdp, GL, Pa.Iv. 18.451 und
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Albert Rösti, svp, BE, Pa.Iv. 18.457) sowie ein Vizepräsident (Beat Jans; sp, BS; Pa.Iv.
18.456) im Nationalrat und Beat Vonlanthen (cvp, FR; Pa.Iv. 18.449) im Ständerat
gleichlautende parlamentarische Initiativen ein, welche die Festschreibung der SRG-
Produktionsstandorte im Gesetz und somit den schwerpunktmässigen Verbleib des
SRG-Radiostudios in Bern forderten. Beat Jans erklärte dazu: «Die SRG hat uns Politiker
angehört, unsere Standpunkte zur Kenntnis genommen und dann einfach ignoriert. Also
werden wir nun eben gesetzgeberisch aktiv.» Dieses Vorgehen zog sowohl Beifall als
auch Kritik nach sich: Wegen der Medienfreiheit müsse sich die Politik auf generelle
Vorgaben beschränken, erklärte etwa die NZZ. 
Trotz Entscheids des Verwaltungsrats war der Umzug somit noch nicht definitiv, die
Bemühungen um einen Verbleib des Radiostudios sowie die Diskussionen zu dieser
Frage werden folglich weitergehen; insbesondere auch deshalb, weil die SRG kurz vor
Bekanntgabe des Verwaltungsratsentscheids auch erklärte, dass sie in Betracht ziehe,
einen Teil der Fernsehproduktion von Genf nach Lausanne zu verlegen. 59

Presse

Das Pressejahr 2017 war stark durch die Medienkonzentration geprägt, die sich
insbesondere in der Einstellung von L’Hebdo, der Schaffung einer Mantelredaktion für
alle Tamedia-Zeitungen und dem Joint Venture der AZ Medien und der NZZ-
Mediengruppe zeigte. Diese Entwicklungen führten anfänglich in der Romandie und
später in der ganzen Schweiz zu Diskussionen um die Frage, ob und wie der Staat
Zeitungen und Magazine unterstützen solle. Unter anderem wurden dazu auf
Bundesebene zahlreiche Vorstösse eingebracht. Eine Möglichkeit, die Zeitungen
indirekt zu unterstützen, verfolgte Olivier Feller (fdp, VD) mit einer Ende Februar 2017
eingereichten Motion. Auslöser war die Ankündigung der Post gewesen, die
Frühzustellung nur noch bei einem Aufpreis zu gewährleisten. Fellers Motion wollte nun
garantieren, dass die Zeitungsausgaben auch ohne zusätzliche Kosten für die Verlage
jeweils am Morgen ausgeliefert werden. Zusätzlich reichte der Motionär zwei Anfragen
(A. 17.5601, A. 17.5602) und eine Interpellation (Ip. 17.3672) zur Ankündigung der Post
ein. Im März 2017 lancierte die Parteipräsidentin der Grünen, Regula Rytz (gp, BE), ein
Postulat zur gezielten Medienförderung. Darin bat sie den Bundesrat darum,
Instrumente für eine direkte und indirekte Medienförderung aufzuzeigen. Auch Kurt
Fluri (fdp, SO, Ip. 17.3729), Ada Marra (sp, VD, Ip. 17.4086), Jean-Paul Gschwind (cvp, JU,
A. 17.5007) sowie Adèle Thorens Goumaz (gp, VD, A. 17.5007) erbaten vom Bundesrat
mehr Informationen betreffend allgemeine Möglichkeiten zur Unterstützung der Presse.
Auch zur Inhaberkonzentration machten sich die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier Sorgen. Philipp Hadorn (sp, SO) reichte eine Motion (Mo. 17.3778) zur
Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen von Medienunternehmen ein und sein
Parteikollege Jacques-André Maire (sp, NE) forderte in einem Postulat (Po. 17.3695)
Kriterien für die Übernahme von bestehenden Medien. Géraldine Savary (sp, VD), ein
weiteres SP-Mitglied, wollte zudem in einer Interpellation (Ip. 16.3563) vom Bundesrat
wissen, ob er Massnahmen zur Aufrechterhaltung der redaktionellen Unabhängigkeit als
nötig erachte. Auch die Exponenten der rechten Ratsseite sorgten sich um die
Unabhängigkeit der Presse; der Grund ihrer Sorge lag aber in der staatlichen
Unterstützung für die Medien: Thierry Burkart (fdp, AG) zum Beispiel erklärte, dass die
Medien „Beisshemmungen“ entwickeln könnten, wenn sie staatlich finanziert würden. 

Wie die Bundespolitik sie unterstützen könne, diskutierten auch die Medien selbst.
Vorgeschlagen wurden zum Beispiel Konzessionen für Zeitungen, bei denen Leistungen
zum Erhalt des Service public finanziell entschädigt würden. Dies sei gemäss Le Temps
allerdings dann problematisch, wenn eine Zeitung einem grossen Verlagshaus wie
Ringier oder Tamedia gehöre. Zahlreiche Handlungsmöglichkeiten wurden bezüglich
der Konkurrenz durch die SRG diskutiert. So könnte eine Werbebeschränkung für die
SRG zwar deren Konkurrenz für die Werbung in der Presse verringern, würde jedoch
nicht garantieren, dass die Werbekunden auf die Zeitungen umstiegen. Positiver wurde
ein Werbeverbot für die SRG nach 20 Uhr, wie es zum Beispiel in Frankreich existiert,
bewertet. Zur Diskussion stellen müsse man gemäss Le Temps auch eine Steuer auf
Werbeeinnahmen, wodurch man einen Teil der Gelder, die für Werbeaufträge im
Ausland gesprochen werden, zurückholen könne. Bereits vom Parlament verabschiedet
worden war zu diesem Zeitpunkt ein Übergang zum Shared-Content-Modell, wodurch
die SRG den privaten Anbietern Inhalte zur Verfügung stellen muss. 
Indirekte Hilfe für die Presse versprach man sich auch durch eine mögliche
Nationalisierung der Druckereien, was zu einer Reduktion der Druckkosten führen
würde. Auch grundsätzlichere Aspekte der Medienförderung wurden von den Medien
besprochen: Zum Beispiel solle die Journalistenausbildung verbessert und vom Bund
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anerkannt werden, da bisher kein geschützter Titel für ausgebildete Journalisten
existiere. Dies reiche gemäss Le Temps zwar nicht aus, um die Probleme der
Medienlandschaft zu lösen, wäre aber ein guter Anfang und würde der Presselandschaft
helfen, die Digitalisierung zu überleben. Notwendig sei schliesslich auch eine
Unterstützung für die SDA, die sich ebenfalls in Schwierigkeiten befinde. Ein erster
Schritt dazu hatte der Bundesrat bereits unternommen, indem er der SDA CHF 2 Mio.
jährlich aus der Radio- und Fernsehabgabe zugesprochen hatte. 60

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Eine markante Verschärfung der Gesetze forderte die FDP in der Sicherheitspolitik.
Bisher Domäne der SVP, wollte die FDP auch in diesem Politikfeld Präsenz markieren.
Mit Schnellverfahren gegen Kleinkriminelle, einer Aufstockung der Polizeicorps,
härteren Urteilen gegen Drogenkriminelle und einer Erhöhung der Gefängnisstrafen
wollen die Freisinnigen die steigende Kriminalität in den Griff bekommen. In einer
Medienpräsentation zeichneten die beiden in ihren Kantonen für die Sicherheit
zuständigen Regierungsräte Jacqueline de Quattro (VD) und Pierre Maudet (GE) sowie
Nationalrat und Stadtpräsident von Solothurn Kurt Fluri ein düsteres Bild von der
Sicherheitslage in der Schweiz. Problem seien insbesondere die laschen nationalen
Gesetze. Nur mit Repression und einer härteren Gangart durch die Justiz könne die
Sicherheit im Land verbessert werden. 61
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Wie die SVP und die CVP musste auch die FDP bei den Parolenfassungen zu den
eidgenössischen Abstimmungsvorlagen einige abweichende Kantonalsektionen
verdauen. So sprachen sich die Delegierten in Schwanden gegen die
Pädophileninitiative aus, und zwar mit 181 zu 59 Stimmen entgegen der Empfehlung der
Kantonalpräsidenten, die für das Begehren mit 14 zu 7 Stimmen ein Ja empfohlen
hatten. Den Ausschlag gab das Argument, dass der Initiativtext unpräzise formuliert und
lückenhaft sei. Der Dissens machte sich in vier Kantonen bemerkbar: Die FDP Genf,
Waadt, Jura und Freiburg beschlossen ein Ja; in Luzern und Neuenburg beschlossen die
Kantonalsektionen zudem eine Stimmfreigabe. Auch die Gastroinitiative wurde an der
gesamtschweizerischen FDP-Delegiertenversammlung in Bern mit 143 zu 72 Stimmen
bei 13 Enthaltungen abgelehnt. Das Votum des Parteipräsidenten, dass das Anliegen
durchaus sympathisch sei, der Idee des von der FDP eigentlich vertretenen
Einheitssatzes bei der Mehrwertsteuer aber entgegenwirke, war letztlich Zünglein an
der Waage. Freilich spiegelte sich auch hier die parteiinterne Gespaltenheit in den
Parolenfassungen der Kantone: Nicht weniger als neun Kantonalsektionen (BS, FR, GR,
NE, SO, TI, VD, VS) beschlossen ein Ja bzw. Stimmfreigabe (JU). Die Finanzierung und
den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur hatten die Delegierten bereits im Oktober 2013
mit 150 zu 8 Stimmen gutgeheissen. Hier wichen die Kantone Glarus und Schwyz von der
nationalen Empfehlung ab. Gegen den Gegenvorschlag zur Hausarztinitiative, für den
die Konferenz der Parteipräsidenten die Ja-Parole ausgegeben hatte, wehrten sich
ebenfalls der Kanton Schwyz und der Kanton Jura, die beide ein Nein beschlossen.
Keine Abweichungen gab es bei den anderen Parolen, die denn auch wesentlich
deutlicher ausfielen. Bereits im Dezember 2013 hatte die Konferenz der kantonalen
FDP-Parteipräsidenten ein Nein gegen die Abtreibungsinitiative gefasst. In Schwanden
lehnten die Delegierten Mitte Januar die Masseneinwanderungsinitiative wuchtig mit
277 zu 4 Stimmen ab. Das Begehren schade dem Erfolgsmodell Schweiz. Ende März
trafen sich die Delegierten in Schaffhausen, wo sie einerseits die Mindestlohninitiative
ablehnten (mit 279 zu 1 Stimme) und andererseits den Kauf des Gripen-Kampfjets
befürworteten (mit 244 zu 10 Stimmen). Ende Juni erteilten die Delegierten in Freiburg
der Initiative für eine Einheitskrankenkasse mit 232 zu 2 Stimmen eine Abfuhr. Mitte
Oktober fassten die FDP-Delegierten in Bern dreimal die Nein-Parole: Mit jeweils 238
zu 1 Stimme wurden die Ecopop-Initiative und die Gold-Initiative, und einstimmig mit
239 zu 0 Stimmen die Abschaffung der Pauschalbesteuerung zur Ablehnung empfohlen.
Als schwierig wird sich wohl die Positionierung der FDP zum neuen Radio- und TV-
Gesetz (RTVG) erweisen, gegen das ein Referendum angekündigt wurde. Die FDP-
Fraktion hatte sich zwar im Parlament mehrheitlich gegen das neue Gesetz gewandt, im
überparteilichen Pro-Komitee fanden sich aber zahlreiche FDP-Nationalratsmitglieder
wie etwa Kurt Fluri (fdp, SO), Christa Markwalder (fdp, BE) oder Isabelle Moret (fdp, GE).
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Auch 2015 dürfte es für die Freisinnigen also wieder abweichende Kantonalsektionen
geben. 62

An ihrer ersten Tagung in der 50. Legislatur Ende November 2015 bestätigte die neu
zusammengesetzte CVP-Fraktion – fünf Nationalräte und vier Ständeräte waren nach
den eidgenössischen Wahlen neu dabei – das Fraktionspräsidium der CVP. Sowohl
Filippo Lombardi (TI) als Präsident als auch Viola Amherd (VS) als Vizepräsidentin
wurden einstimmig gewählt. 
Der restliche Fraktionsvorstand wurde zu Beginn der Wintersession 2015 konstituiert.
Als Ersatz für den vor den Wahlen zurückgetretenen Peter Bieri (ZG) wurde Stefan
Engler (GR) gewählt. Die restlichen Mitglieder – Pirmin Bischof (SO), Jean-Paul
Gschwind (JU), Daniel Fässler (AI), Ruth Humbel (AG), Elisabeth Schneider-Schneiter (BL)
und Brigitte Häberli-Koller (TG) – wurden allesamt bestätigt. Von Amtes wegen gehörte
auch Parteipräsident Christoph Darbellay (VS) dem Vorstand an, obwohl er, der nicht
mehr zu den Wahlen 2015 angetreten war, gar nicht mehr im Parlament vertreten war.
In der CVP-Fraktion Unterschlupf finden auch die beiden EVP-Nationalrätinnen,
weshalb auch Marianne Streiff (evp, BE) dem Fraktionsvorstand angehörte. 63
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